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Abstract 

Wir zeigen, wie sich die fiskalischen Wirkungen einer Steuersatzsenkung, Abschreibungsvergünstigung 

und Investitionsprämie über einen Zeitraum, der durch eine Ergebniskrise geprägt ist, voneinander un-

terscheiden. Deutlich wird, dass eine Körperschaftsteuersenkung um fünf Prozentpunkte die finanziellen 

Entlastungswirkungen der Einführung einer degressiven Abschreibung oder der im Barwert zur Abschrei-

bungsvergünstigung äquivalenten Investitionsprämie um ein Mehrfaches übersteigt. Im Vergleich zur 

Entlastungswirkung, die die Einführung einer Abschreibungsvergünstigung mit sich bringt, treten die 

Entlastungswirkungen einer Investitionsprämie schneller ein und wirken sich auch auf Verlustunterneh-

men aus, während die Wirkungen einer Steuersatzsenkung und Abschreibungsvergünstigung von den 

Regelungen der interperiodischen Verlustverrechnung abhängig sind. Die Abstände zwischen der Steu-

ersatzsenkung, Abschreibungsvergünstigung und Investitionsprämie verkürzen sich, wenn die Investiti-

onswirkungen berücksichtigt werden, die mit diesen Entlastungsmaßnahmen verbunden sind. Dabei 

hängt die Investitionswirkung einer Investitionsprämie von ihrer Ausgestaltung ab. Wird sie durch eine 

Kürzung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten finanziert, sind die Investitionswirkungen einer im 

Barwert äquivalenten Investitionsprämie mit denen der degressiven Abschreibung weitgehend deckungs-

gleich, wenngleich letztere auch bei Verlustunternehmen Wirkung entfaltet. Wird die Investitionsprämie 

in Form eines Nettozuschusses geleistet, hat die Investitionsprämie eine über den Begünstigungszeitraum 

nachhaltigere Wirkung. 
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I. Einleitung 

Um vor dem Hintergrund von ökonomischer Transformation, Digitalisierung und de-

mografischem Wandel die „Modernisierung“ des Landes zu unterstützen, sollen in 

Deutschland das Steuersystem einfacher gestaltet, Anreize für private Investitionen 

gesetzt und Raum für unternehmerisches Wagnis geschaffen werden. Der Koalitions-

vertrag der aktuellen Bundesregierung sieht zu diesem Zweck vor allem die zeitliche 

Ausdehnung der interperiodischen Verlustverrechnung und eine Investitionsprämie für 

Klimaschutz und digitale Wirtschaftsgüter („Superabschreibung“) vor.1 Nach einem ge-

planten „Wachstumschancengesetz“ sollen zur Umsetzung dieses Vorhabens unter an-

derem nun Unternehmen, die in Klimaschutz und Energieeffizienz investieren, mit einer 

Investitionsprämie gefördert werden.2 Im Hinblick auf nicht zuletzt die aktuellen Kri-

sen, die in steigenden Energiepreisen und einer nachhaltigen Störung der Lieferketten 

bedeutsame Schwächen des Wirtschaftsstandortes Deutschland zum Ausdruck bringen, 

gehen die Forderungen an die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Steu-

ersystems allerdings zum Teil erheblich weiter.3 Zur Verbesserung der Standortattrak-

tivität werden neben einer generellen Absenkung des Gewinnsteuersatzes vor allem die 

Verbesserung der allgemeinen steuerlichen Abschreibungsbedingungen diskutiert.4 

Wir untersuchen im Rahmen dieses Beitrags mit Hilfe einer Mikrosimulation die Aus-

wirkungen einer Absenkung der Steuersätze im Vergleich zu Vergünstigungen bei der 

Abschreibung von Investitionsgütern oder Investitionsprämien. Exemplarisch werden 

zu diesem Zweck verschiedene Reformszenarien für das Jahr 2022 und ihre Auswirkun-

gen auf die Besteuerung und Investitionstätigkeit deutscher Kapitalgesellschaften be-

trachtet. Der gewählte Reformzeitpunkt ermöglicht es uns, die Wirkung dieser Maß-

nahmen als Instrument zur Stimulation der Wirtschaft im Anschluss an eine allgemeine 

Wirtschaftskrise zu evaluieren. Wir vergleichen einerseits die unmittelbare steuerliche 

Entlastungswirkung, die sich für die Unternehmen bei den unterschiedlichen Reformop-

tionen ergibt. Diese primären Wirkungen lassen sich, aus Sicht des Staates, auch als 

Kosten dieser Maßnahmen verstehen. Anderseits analysieren wir die Investitionseffekte 

und hiermit verbundenen sekundären Aufkommenswirkungen, die aufgrund der unter-

schiedlichen Maßnahmen zu erwarten sind. 

 
1  Vgl. SPD, BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN und FDP (2021), S. 5, 164. 
2  Siehe Deutscher Bundestag (2023). 
3  Siehe BDI (2023), Wirtschaftsrat der CDU (2023). 
4  Vgl. ZEW (2023), Eichfelder, Kluska, Knaisch und Selle (2022), S. 226ff., Dorn, Fuest, Neumeier und Stimmelmayr (2021), 

S.3ff. 
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Die grundsätzlichen Wirkungsrichtungen der drei betrachten Instrumente sind ähnlich. 

Alle drei Maßnahmen bieten steuerliche Entlastung, senken die Kapitalkosten und ha-

ben im Grundsatz auch in Krisenzeiten positive Auswirkungen auf die Liquidität. Im 

Detail unterscheidet sich die Wirkungsweise allerdings, insbesondere im Hinblick auf 

die Frage welche Unternehmen entlastet werden und inwiefern die Entlastung von der 

Ertragslage des Unternehmens und der steuerlichen Verlustverrechnung abhängt.  

Bei Abschreibungen setzt die Entlastung voraus, dass eine entsprechende Wahlmög-

lichkeit wahrgenommen wird. Notwendig ist auch, dass höhere oder zusätzliche Ab-

schreibungen die steuerliche Bemessungsgrundlage mindern. Dies ist nicht der Fall, 

wenn die hiermit verbundenen Abschreibungsbeträge zu Verlusten führen oder Verluste 

erhöhen. Sie mindern die Bemessungsgrundlage aber auch dann nicht, wenn – da Ab-

schreibungen Teil der Herstellungskosten sind – eine fehlende Nachfrage den Aufbau 

von Erzeugnisbeständen zur Folge hat.  

Die Absenkung des Gewinnsteuersatzes und die Verbesserung der Abschreibungsbedin-

gungenunterscheiden sich weiterführend in ihrer Konsequenz für die Kapitalkosten und 

das Finanzierungspotenzial. Da die Wahl der Abschreibungsmethode eine Entscheidung 

des Unternehmens voraussetzt und sich, solange die Abschreibungssumme auf die In-

vestitionsausgaben beschränkt ist, die Vorteile verbesserter Abschreibungsbedingungen 

im zeitlichen Aufschub von Steuerzahlungen erschöpfen, sind die Investitionsanreize, 

die sich mit einer Absenkung des Gewinnsteuersatzes und einer Verbesserung der Ab-

schreibungsbedingungen verbinden, sowohl der Zeit als auch dem Betrage nach nicht 

einheitlich. Investitionsprämien, die als direkte staatliche Beteiligung an den unterneh-

merischen Investitionsausgaben gewährt werden, vermeiden einige der Nachteile von 

steuerlichen Abschreibungsvergünstigungen. Ihre Wirkung ist beispielsweise unabhän-

gig von der Ertragslage des Unternehmens und sollte somit gleichmäßiger alle Unter-

nehmen entlasten. 

Vor diesem Hintergrund ist der vorliegende Beitrag wie folgt aufgebaut. Abschnitt 2 

dient einer Analyse der zu erwartenden Investitionseffekte einer gezielten Steuersatz- 

und Abschreibungspolitik. Hierzu sichten wir die empirische Literatur, dokumentieren 

die ermittelten Investitionswirkungen und identifizieren die für Zwecke unserer Simu-

lation maßgebenden Investitionsparameter. In Abschnitt 3 stellen wir unseren Simula-

tionsansatz und die Datenbasis vor, die unserer Simulation zugrunde liegen. Die Ergeb-

nisse unserer Simulationsrechnungen sind Gegenstand von Abschnitt 4. Hier dokumen-

tieren wir die primären Entlastungs- und Aufkommenswirkungen, die mit einer Sen-

kung des Körperschaftsteuersatzes, verbesserten Abschreibungsbedingungen oder In-
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vestitionsprämien in Krisenzeiten verbunden sind, betrachten die sekundären Aufkom-

menswirkungen und vergleichen unsere Ergebnisse mit den Erkenntnissen aus der bis-

herigen Literatur. Ein kurzes Fazit in Abschnitt 5 schließt unseren Beitrag ab.  

II. Erwartete Investitionseffekte einer gezielten Steuerpolitik 

1. Erkenntnisse aus der empirischen Literatur  

a) Relevanz steuerlicher Investitionseffekte für die Standortpolitik 

Zahlreiche Studien zeigen moderate und heterogene Effekte der Unternehmensbesteue-

rung auf die Wahl des Standortes realwirtschaftlicher Unternehmenstätigkeit. Auch 

wenn diese Studien regelmäßig auf den Zusammenhang zwischen der Steuerlast und 

dem Ort einer Niederlassung und häufig auch auf den direkten Steuereinfluss be-

schränkt sind5 und somit sowohl die Wirkungsrichtung als auch die Abhängigkeit von 

anderen Standortfaktoren vielfach offen bleibt6, zeigt sich insgesamt, dass die Höhe der 

Unternehmenssteuerbelastung für die Wahl des Standorts von Unternehmen nicht sehr 

bedeutsam ist. Anderen Standortfaktoren, vor allem der Forschung und Entwicklung, 

Informations- und Kommunikationstechnologie, Humankapital und Infrastruktur, er-

scheint hier insgesamt eine höhere Bedeutung zuzukommen.7  

Vor diesem Hintergrund betrachten wir im Folgenden, welchen Einfluss Steuern auf 

Investitionen bei getroffener Standortentscheidung haben. Da Steuerentlastungen die 

Nutzungskosten des Kapitals (user cost of capital) mindern, ist nach der neoklassischen 

Investitionstheorie8 zu erwarten, dass eine Herabsenkung des Steuersatzes, eine be-

schleunigte Abschreibung von Investitionsausgaben abnutzbarer Wirtschaftsgüter oder 

die Gewährung einer Investitionsprämie die Investitionsquote erhöhen und langfristig 

mit einem Anstieg des Kapitalstocks verbunden sind.9 Empirisch ist dieser Anstieg der 

Investitionsquote gut belegt, wenngleich die Literatur deutlich macht, dass die Elasti-

zität der Investitionsquote oder Investitionsausgaben in Bezug auf die Kapitalnutzungs-

kosten, der um Steuern korrigierten Relation q10, des Nettoinvestitionsbetrags nach 

 
5  Vgl. Devereux und Griffith (1998), Hebous, Ruf und Weichenrieder (2011), Barrios, Huizinga. Laeven und Nicodème (2012). 
6  Zu Agglomerationseffekten siehe insbesondere Brülhart, Jametti und Schmidheiny (2012), Giroud und Rauh (2019), siehe hierzu 

die Diskussion bei Eichfelder, Kluska, Knaisch und Selle (2022), S. 229. 
7  Vgl. Eichfelder, Kluska, Knaisch und Selle (2022), S. 231ff. 
8  Dazu Hall und Jorgenson (1967). 
9 Vgl. Maffini, Xing und Devereux (2019), S. 368. 
10 Siehe Tobin (1969), Hayashi (1982); Tobins q bezieht sich auf das Verhältnis des Marktwerts eines Unternehmens zum Wieder-

beschaffungswert seines Sachkapitals.  
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Steuern oder des Barwerts der Abschreibungsvorteile von zahlreichen Faktoren abhän-

gig ist, zu denen vor allem die Größe der Unternehmen, deren Rentabilität, die Branche 

und, damit verbunden, die Struktur des Anlagevermögens gehören.11 

b) Vorgehensweise in der empirischen Literatur 

Die empirische Messung der Investitionswirkung steuerlicher Entlastungsmaßnahmen 

beruht auf den Ergebnissen der neoklassischen Investitionstheorie.12 Danach ist der 

Wert des Unternehmens maximal, wenn der nominale Wert des Bruttogrenzprodukts 

vor Steuern den Nutzungskosten des Kapitals (UC) entspricht.13 

UC = p T [ -  - E ( p p⁄ )], mit T = (1 – τ x z – ξ) (1 – τ)⁄     (1) 

Dabei stehen p für den Preis der Investitionsgüter, T für den Steuerterm,  für die 

Finanzierungskosten nach Steuern,  für die ökonomische Abschreibung, und E (p p⁄ ) 

für die erwartete Preisänderung der Investitionsgüter in der betrachteten Periode. Fer-

ner bezeichnen τ den nominalen Unternehmenssteuersatz, z den Barwert der Abschrei-

bungen, τ x z den steuerlichen Abschreibungsvorteil und ξ mögliche Subventionen, wie 

zum Beispiel eine Steuergutschrift oder eine steuerliche Investitionsprämie. Damit ent-

spricht Γ = 1 – τ x z – ξ dem Barwert der Nettoinvestitionsausgaben und T einem Maß 

für die effektive Besteuerung. Ist in Abwesenheit von Subventionen (ξ = 0) der Barwert 

der Abschreibungen z = 1 (Sofortabschreibung), ist dieser Steuerterm T= 1. In diesem 

Fall haben Steuern auf die Kapitalkosten (und die Investitionen der Unternehmen) 

keinen Einfluss. 

In empirischen Modellen wird der Zusammenhang zwischen Investitionen und Steuern 

in aller Regel auf Basis des Verhältnisses von Investitionsausgaben, der Investitions-

quote oder einer Variation dieser Größen und dem Steuerterm T oder einer seiner Kom-

ponenten gemessen. Im einfachen Fall wird die Investitionsquote It Kt-1⁄  in Abhängig-

keit des Steuerterms T mit Hilfe einer linearen OLS Regression geschätzt. 

 It Kt-1⁄ = α + β x T + γ x X + … + ε  (2) 

Auf dieser Grundlage kann der empirisch ermittelte Regressionskoeffizient β zur Her-

stellung des gesuchten Zusammenhangs herangezogen werden. Er bringt zum Ausdruck, 

um wieviel Prozentpunkte die Investitionsquote It Kt-1⁄  ansteigt oder sinkt, wenn sich 

der Steuerterm T um eine Einheit verändert und alle anderen Variablen X konstant 

gehalten werden. Vergleichbare Aussagen ergeben sich, wenn zur Messung von zum 

 
11 Siehe zuletzt Mc Auliffe, Thunecke und Wamser (2023), S. 33f., ferner insbesondere Millot, Johanson, Sorbe und Turban (2020), 

S. 10 sowie Zwick und Mahon (2017), S. 242. 
12 Siehe Hall und Jorgenson (1967), Auerbach (1983, 1989) sowie Auerbach und Hassett (1992). 
13 Zu dieser Darstellung vgl. Cohen, Hansen und Hassett (2002), S. 458, Vartia (2008), S. 10, Arnold, Brys, Heady, Johansson, 

Schwellnus und Vartia (2011), S. F68. 
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Beispiel Abschreibungseffekten auf den Abschreibungsbarwert z regressiert wird. 

Wurde die abhängige Variable logarithmiert, gibt β näherungsweise die prozentuale 

Veränderung (Semi-Elastizität) zum Beispiel der Investitionsausgaben an, falls T oder 

z um eine Einheit steigen und alle anderen Variablen konstant gehalten werden. Elas-

tizitäten dokumentieren die prozentuale Veränderung der Unternehmensinvestitionen 

in Abhängigkeit einer prozentualen Veränderung zum Beispiel des Abschreibungsbar-

werts oder der Nettoinvestitionsausgaben. Die verschiedenen Größen können zwar in-

einander überführt werden, sind aber nicht direkt miteinander vergleichbar. 

Um die Investitionswirkungen einer Senkung des Unternehmenssteuersatzes, einer Ver-

besserung der Abschreibungsbedingungen und einer Subvention in Form zum Beispiel 

einer Investitionsprämie einschätzen zu können, erscheint es für Zwecke dieses Beitrags 

hilfreich, sich die rechnerischen Zusammenhänge an einem Beispiel vor Augen zu füh-

ren. Es illustriert das Gewicht, mit dem alternative Maßnahmen der steuerlichen In-

vestitionsförderung auf den Steuerterm T und, legt man die empirischen Befunde für β 

zugrunde, die für die jeweiligen Untersuchungszusammenhänge in der Vergangenheit 

maßgebend waren, auf Unternehmensinvestitionen wirken. 

Beispiel 

Eine Investition in Höhe von I = 1 mit einer Nutzungsdauer n = 10 Jahren unterliege einem Unter-

nehmenssteuersatz τ = 29,35 Prozent, der Kapitalmarktzins nach Steuern betrage is = 7,5 Prozent. 

Hieraus ergeben sich bei linearer Abschreibung über die Nutzungsdauer ein Abschreibungsbarwert 

z = 0,6864, ein Steuervorteil τ x z = 0,2015 und eine Nachsteuerinvestitionsausgabe 1 – Γ = 0,7985 

(Werte gerundet), also knapp 80 Prozent der Bruttoinvestitionsausgaben. Zur Diskussion stehen die 

Einführung einer degressiven Abschreibung in Höhe von 25 (33) Prozent des jeweiligen Restbuchwerts, 

eine die Abschreibungsbasis mindernde Bruttoinvestitionsprämie von zehn Prozent und die Senkung 

des Unternehmenssteuersatzes um fünf Prozentpunkte auf 24,35 Prozent. Folgende Tabelle 1 doku-

mentiert die Veränderung des Steuerterms (ΔT) in Abhängigkeit der alternativ möglichen Investiti-

onsfördermaßnahmen. 

Tabelle 1: Veränderung des Steuerterms in Abhängigkeit der 

Investitionsfördermaßnahmen  

 τ z ξ τ x z 1-Γ T T 

        Lineare Abschreibung 10 Prozent 0,2935 0,6864 0,0000 0,2015 0,7985 1,1303 0,0000 

Degressiv 25 Prozent 0,2935 0,7771 0,0000 0,2281 0,7719 1,0926 -0,0377 

Degressiv 33 Prozent 0,2935 0,8167 0,0000 0,2397 0,7603 1,0761 -0,0541 

Investitionsprämie 10 Prozent  0,2935 0,6178 0,1000 0,1813 0,7187 1,0172 -0,1130 

Senkung Steuersatz 5 Prozentpunkte 0,2435 0,6864 0,0000 0,1671 0,8329 1,1009 -0,0293 

        
        
Investitionsprämie 3,333 Prozent  0,2935 0,6635 0,0333 0,1947 0,7719 1,0926 -0,0377 

Senkung Steuersatz 6,552  

Prozentpunkte 

0,2280 0,6864 0,0000 0,1565 0,8435 1,0926 -0,0377 

Quelle: Eigene Berechnungen        
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Das Beispiel zeigt, dass die Auswirkung einer Bruttoinvestitionsprämie von zehn Prozent dreimal 

(mehr als zweimal) so groß ist, wie die der geometrisch degressiven Buchwertabschreibung bei 25 

(33) Prozent, während die Senkung des Unternehmenssteuersatzes um fünf Prozentpunkte hinter 

den Auswirkungen aller anderen Maßnahmen zurückbleibt. Wollte man Äquivalenz zur geometrisch 

degressiven Buchwertabschreibung bei 25 Prozent Abschreibungssatz erreichen, müssten die Prämie 

3,33 Prozent und die Absenkung des Unternehmenssteuersatzes 6,55 Prozentpunkte betragen. Ein 

β = -0,5 impliziert, dass die hiermit verbundene Minderung des Steuerterms T zum Anstieg der 

Investitionsquote um 1,89 Prozentpunkten führt.14 Bei einer Investitionsquote von zum Beispiel 15 

Prozent wären dies ein Anstieg um 12,6 Prozent und eine Elastizität dieses Anstiegs der Investiti-

onsquote in Bezug auf die Verminderung der Nettoinvestitionsausgaben (0,7985 – 0,7719) / 0,7985. 

Dabei ist zu beachten, dass das β am Mittelwert der Kapitalkosten und der Investitionsquote für 

marginale Änderungen gemessen werden. 

 
 

c) Ergebnisse für den „Steuerterm“ und die Höhe der effektiven Steuersätze 

Erste empirische Überprüfungen des neoklassischen Modells auf Basis von Mikrodaten 

ergeben Koeffizienten der Nutzerkosten des Kapitals in Bezug auf die Investitionsquo-

ten zwischen -0,1 und -1,6.15 Korrespondierend variiert der Koeffizient für q16 in einer 

Untersuchung, die auf zeitgleichen Änderungen insbesondere der Steuersätze und Ab-

schreibungsvorschriften in 14 Ländern beruht, zwischen -0,6 und -1,5.17 Vergleichbare 

Werte ergeben sich aus Untersuchungen auf Basis großer US-Steuerreformen in den 

Nachkriegsjahren 1963 bis 1988.18 Im Durchschnitt ermitteln diese Studien einen Koef-

fizienten für die Kapitalnutzungskosten von -0,69.19 Für Deutschland 2001 liegen em-

pirische Belege für einen Koeffizienten von -0,42 vor.20  

 
14 In diesem Sinne ermitteln Arnold, Brys, Heady, Johansson, Schwellnus und Vartia (2011), S. 69f., in ihrer Schätzung auf Basis 

von Daten aus 12 europäischen OECD Ländern für die Jahre 1996 bis 2004 Koeffizienten zwischen -0,4 und -1, die bei einer 

Minderung des Steuersatzes von 35 auf 30 Prozent einem langfristigen Anstieg der Investitionsquote um ein bis 2,8 Prozent 

entspricht; Vartia errechnet auf Basis von Daten aus 16 OECD Ländern für die Jahre 1983 bis 2001 Koeffizienten zwischen -

0,35 und -1 sowie bei einer Minderung des Körperschafsteuersatzes von 35 auf 30 Prozent, eine Minderung der Kapitalnutzungs-

kosten von durchschnittlich 14 Prozent um 2,6 Prozent und einen langfristigen Anstieg der Investitionsquote von sieben Prozent 

um ebenfalls ein bis 2,6 Prozent, siehe Vartia (2008), S. 14f. 
15  Vgl. Zwick und Mahon (2017), S. 242f. 
16 Theoretisch entspricht der Koeffizient für die Nutzerkosten des Kapitals dem Koeffizienten für das steuerbereinigte q, dividiert 

durch den Erwartungswert der Kapitalnutzungskosten, vgl. Cummins, Hasset und Hubbard (1994), S. 38; zur Herleitung Hayashi 
(1982), S. 213ff., Summers (1981), S. 67ff., Edgerton (2010), S. 939ff., zu den Vor- und Nachteilen einer Anwendung von Q-

Theorie und Kapitalnutzungskosten zur Bestimmung von Investitionseffekten, insbesondere der notwendige Bezug auf Daten 

börsennotierter Unternehmen, siehe Vartia (2008), S. 7f. 
17 Vgl. Cummins, Hassett und Hubbard (1996), S. 19, 20; die Autoren können zwar ausschließen, dass die betrachteten Unterneh-

men ihre Investition infolge der Reformen gebündelt haben können, stellen aber in Rechnung, dass eine nachhaltige Erhöhung 

des Kapitalstocks eine entsprechende Steigerung der Erträge voraussetzt. 
18 Vgl. Auerbach und Hassett (1991), Cummins, Hassett und Hubbard (1994), S. 43, Hassett und Hubbard (2002), S. 1321. 
19 Vgl. Zwick und Mahon (2017), S. 242f. 
20 Siehe Harhoff und Ramb (2001), S. 48; die alternative Schätzung von -0,28 auf der Grundlage eines für die Ermittlung langfris-

tiger Effekte geeigneten Fehlerkorrekturmodells ist für die Autoren nicht überzeugend; Hall (2001), S. 76f., vermutet, dass sich 

die hierzu untersuchten Unternehmen auf unterschiedliche Wachstumspfaden sind und im Untersuchungszeitpunkt keinen 

Gleichgewichtszustand erreicht haben. Bond, Harhoff und Van Reenen (2005), S. 447, errechnen einen langfristigen Wert von –

0.085. 
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Andererseits reagieren die Unternehmen nicht gleichförmig auf eine Variation des Un-

ternehmenssteuersatzes.21 So zeigen Untersuchungen, dass die Steuersensitivität zwi-

schen Branchen variiert und auch von der Unternehmensgröße sowie dem Unterneh-

mensalter abhängt.22 Weitere Faktoren sind zum Beispiel die wirtschaftlichen Rahmen-

bedingungen, Liquiditätsbeschränkungen und, im Hinblick auf bessere Möglichkeiten 

zur Steuergestaltung, die Zugehörigkeit zu einem multinationalen Unternehmen.23 Für 

den Zusammenhang von Steuerbelastung und Investitionen in Bezug auf die Rentabi-

lität konnte in der Literatur ein u-förmiger Verlauf ermittelt werden. Hierzu beziehen 

sich neuere Studien der OECD, die zu diesem Zweck zukunftsorientierte effektive Mar-

ginalsteuersätze (EMTR)24 zugrunde legen, auf die effektive Steuerbelastung. In diesen 

EMTR werden über die gesetzlichen Steuersätze hinaus auch die Auswirkungen der 

steuerlichen Abschreibungsregeln und anderer Abzüge (auf Länderebene) erfasst, so 

dass eine Kombination aus Steuersatzsenkung und Abschreibungserleichterung be-

trachtet wird. Sie beschreiben, dass eine Erhöhung der EMTR um fünf Prozentpunkte 

von 30 auf 35 Prozent mit einem Rückgang der Investitionsquote von 0,6 Prozentpunk-

ten und, bei einer durchschnittlichen Investitionsquote von 18 Prozent, mit einem 

Rückgang von 0,6 18⁄ =3,3 Prozent verbunden ist.25 Für Tochtergesellschaften multi-

nationaler Unternehmen, die auf konsolidierter Basis eine Rentabilität zwischen null 

und zehn Prozent erwirtschaften, ergibt sich ein Anstieg um 0,155 x 5 18⁄ =4,3 Prozent, 

während für Gesellschaften eines Konzerns, die sich durch eine negative oder hohe 

Rentabilität (i.e., größer 15 Prozent) auszeichnen, Anstiege kleiner zwei Prozent ermit-

telt werden.26 In einer Studie über den Zeitraum 2001 bis 2020 ermitteln Mc Auliffe, 

 
21 Bei der „Steuersatzsenkung“ im Rahmen der „Domestic Production Activities Deduction, siehe Ohrn (2018), S. 273, 287, handelt 

es sich ihrer Art nach um eine Steuergutschrift; für sie wurde eine (hohe) Semi-Elastizität von 4,73 Prozent und eine Investiti-

onselastizität von 6,538 gemessen. 
22 Vgl. Cummins, Hasset und Hubbard (1994), S. 32ff., Chirinko, Fazzari und Meyer (1999), S. 66, 69f., Chirinko (2002), Arnold, 

Brys, Heady, Johansson, Schwellnus und Vartia (2011), S. 69, Millot, Johansson, Sorbe und Turban (2020), S. 10, mit Hinweis 

auf Fuest, Peichl und Siegloch (2018), S. 393ff.; die Abhängigkeit von der Unternehmensgröße zeigt sich auch bei Zwick und 

Mahon (2017), S. 236f., bei Arnold, Brys, Heady, Johansson, Schwellnus und Vartia (2011), S. 69, ergibt sich kein Einfluss der 

Unternehmensgröße, wohl aber Unterschiede in Bezug auf das Alter der Unternehmen. 
23 Vgl. Kopp, Leigh, Mursula und Tambunlertchai (2019), S. 9ff., Zwick und Mahon (2017), S. 237; Sorbe und Johansson (2017), 

S. 12. 
24 Siehe dazu Devereux und Griffith (1998), S. 107ff., Devereux und Griffith (2003). 
25 Vgl. Millot, Johansson, Sorbe und Turban (2020), S. 16; die Untersuchung beruht auf Daten aus 17 meist europäischer Staaten 

für die Jahre 2007 bis 2016 und zukunftsorientierten EMTR, die durch das ZEW - Leibniz Zentrum für Europäische Wirtschafts-

forschung für die Europäische Union ermittelt wurden, dazu Spengel, Heckemeyer, Nicolay, Bräutigam, Klar und Stutzenberger 
(2016); im Unterschied dazu ermittelt die Studie von Sorbe und Johansson (2017), die auf Daten aus 19 OECD Staaten für die 

Jahr 2000 bis 2010 beruht, einen marginalen Effekt von -0,51 und übersetzen diesen in Bezug auf eine Erhöhung der MTR um 

fünf Prozentpunkte von 30 auf 35 Prozent in einen kurzfristigen (langfristigen) Anstieg der Investitionsquote auf Branchenebene 

von durchschnittlich 0,225 12⁄ =2,1 Prozent (0,604 12⁄ =5 Prozent) und prozentuale Änderungen auf Unternehmensebene von 

durchschnittlich 5,2 14⁄ =3,7 Prozent, vgl. Sorbe und Johansson (2017), S. 12ff. 
26 Vgl. Millot, Johansson, Sorbe und Turban (2020), S. 18; für Gesellschaften eines Konzerns, der auf konsolidierter Basis Renditen 

zwischen 10 und 15 (größer 15) Prozent erzielt, wird eine Elastizität von 3,2 (1,4), für Gesellschaften eines Konzerns, der auf 

konsolidierter Basis einen Verlust erzielt, liegt die Elastizität bei 1,9. Diese relativ geringe Elastizität wird auf fehlende oder 

geringe Steuerzahlungen in Verlust- und Vortragsjahren zurückgeführt. Im Einklang damit stellen Dreßler und Overesch (2013), 

S. 513ff., eine geringere Steuersatzelastizität der Investitionen für Unternehmen, die durch Verlustvorträge geschützt sind, fest. 
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Thunecke und Wamser für knapp fünf Millionen Unternehmen aus 70 Ländern diffe-

renzierte Semi-Elastizitäten von Investitionen in materielles Anlagevermögen in Bezug 

auf die EMTR in Höhe von durchschnittlich -0,41 Prozent bei einer Streuung nach 

Branche, Rentabilität, Alter und Marktumfeld zwischen -0,165 (Großhandel) und -

2,628 (Transport und Logistik).27 Um die Effekte der steuerlichen Verlustverrechnung 

zu erfassen, ermittelt Ramb den Zusammenhang zwischen Steuerbelastung und Inves-

titionsquote auf der Basis simulierter marginaler Steuersätze (SMTR).28 Auf dieser Ba-

sis werden Koeffizienten für die Investitionsquote in Bezug auf den effektiven Steuersatz 

zwischen -0,1 und -0,2 ermittelt.29 

d) Ergebnisse für die Höhe der steuerlichen Abschreibungsvorteile 

Im Rahmen der steuerlichen Gewinnermittlung dürfen Ausgaben für Investitionen in 

aller Regel nicht sofort abgezogen werden. Sie sind vielmehr planmäßig auf die Perioden 

zu verteilen, in denen das Wirtschaftsgut genutzt wurde. Diese Verteilung auf die Nut-

zungsdauer sichert zwar die Verrechnung der Investitionsausgaben (I) in nominaler 

Hinsicht, hat aber zur Folge, dass der Barwert der Abschreibungen unter den Wert der 

Investitionsausgaben sinkt (z < I), da das mit der Abschreibung verbundene Innenfi-

nanzierungspotenzial in einem späteren Zeitraum entsteht. Normiert man die Investi-

tionsausgaben auf 1, zeigt sich, dass bei einer nachgelagerten Verrechnung der steuer-

lichen Abschreibung (und positiver Rendite) der Barwert des mit der Minderung der 

Steuerbemessungsgrundlage verbundenen Steuervorteils z x τ den nominalen Steuervor-

teil τ x 1 unterschreitet und, da der Nettoinvestitionsbetrag In von 1 – τ auf 1 – Г 

steigt, die Kapitalkosten um den Faktor T = (1 - Г) (1 - τ)⁄  wachsen.  

Die Auswirkungen einer Änderung der Abschreibungsmethode auf die Investitionsquote 

oder Höhe der Investitionsausgaben werden häufig in Form von Investitionselastizitäten 

für bestimmte Investitionslevel berichtet. Untersucht werden diese Investitionswirkun-

gen auf Basis des Barwerts der Abschreibungen, der abschreibungsbedingten Steuer-

vorteile oder der Nettoinvestitionsausgaben. Grundsätzlich ist aber zu erwarten, dass 

für die mit einer Änderung der Abschreibungsmethode verbundenen Steuerbelastungen 

oder -entlastungen ein auf kurze Sicht vergleichbarer Zusammenhang zwischen Steuern 

und Investitionen gemessen wird.30 In diesem Sinne ermitteln House und Shapiro (2008) 

im Rahmen die Entwicklung des Investitionsangebots infolge einer zeitlich begrenzten 

 
27 Vgl. Mc Auliffe, Thunecke und Wamser (2023), S. 33f. 
28 Dabei beruht die Ermittlung der Zukunftserfolge auf dem Random-Walk-Ansatz, dazu Graham (1996a), Graham (1996b); zur 

Technik siehe Graham und Lemmon (1998); siehe hierzu auch die Diskussion der alternativ diskutierten Prognoseansätze Koch 

(2010), S. 215ff. 
29 Vgl. Ramb (2007), S. 22, 25; dieses Ergebnis steht mit der oben dargestellten Semi-Elastizität zwischen dem Steuersatz und der 

Investitionsquote im Einklang, liegt aber, da Abschreibungsvorteile und Kapitalmarktzinssätze unbeachtet bleiben, unterhalb 

des Werts für den Zusammenhang zwischen den Kapitalkosten und der Investitionsquote. 
30 Anders Eichfelder, Kluska, Knaisch und Selle (2022), S. 235. 



 

10 

 

Bonusabschreibung in den USA, die in den Jahren 2002 bis 2004 für Wirtschaftsgüter 

unter 20 Jahren Nutzungsdauer einen Abschreibungsprozentsatz von 30 und 50 Prozent 

zuließ,31 und errechnen Investitionselastizitäten zwischen 632 und 14. Zu diesem Zweck 

nutzen sie aggregierte Daten über den Zeitraum 1965 bis 2006 und bestimmen den 

Einfluss der Bonusabschreibung auf die Residuen eines Prognosemodells für das Inves-

titionsvolumen in den Jahren 2001 bis 2006.33 

Zwick und Mahon (2017) nutzen Mikrodaten für den Zeitraum 1993 und 2010 und 

ermitteln für die Einführung der US Bonusabschreibung 2002 bis 2004 (sowie deren 

Neuauflage 2008 bis 2010) eine vergleichbar hohe Investitionselastizität von 10,4 (16,9) 

Prozent.34 Daneben schätzen sie die Koeffizienten des Nettoinvestitionsbetrags 1 – Г, 

des Steuerterms T und des Abschreibungsbarwerts z in Bezug auf das Investitionsvo-

lumen, das zur Vermeidung von Datenlücken bei vor allem kleinen Unternehmen auf 

den logarithmierten Wert der Investitionsausgaben bezogen wird. Für die erste (zweite) 

Bonusperiode berichten sie eine durchschnittliche Veränderung des Abschreibungsbar-

werts um 4,8 (7,8) Prozent sowie, bei einem durchschnittlichen Anstieg der Investitio-

nen um 17,7 (28,8) Log-Punkten, eine Semi-Elastizität der Investitionen in Bezug auf 

den Abschreibungsbarwert von 0,177 0,048⁄  (0,288 0,078)⁄  = 3,69, einen marginalen 

Effekt in Bezug auf den Steuerterm T = – 1,6 und eine Investitionsausgabenelastizität 

in Bezug auf den Nettoinvestitionsbetrag von 1 – Г=7,2. Der ermittelte marginale Ef-

fekt in Bezug auf den Steuerterm von – 1,6 liegt zwar außerhalb der in den ersten 

Analysen ermittelten Bandbreite von – 0,5 bis – 1,0 und liegt auch über dem Durch-

schnittswert dieser Studien von – 0,69. Man muss aber sehen, dass die Daten der Studie 

von Zwick und Mahon (2017) eine größere Anzahl kleinerer und mittelgroßer Unter-

nehmen enthalten, die auf steuerliche Anreize stärker reagieren, als dies bei großen 

Unternehmen der Fall ist.35 Daneben prüfen die Autoren in Bezug auf Verlustfirmen36, 

ob die Abschreibung steuerwirksam ist, so dass der höhere Wert plausibel, jedenfalls 

kein Beleg für eine höhere Effektivität von Abschreibungsmaßnahmen ist. 

Ohrn (2018) bestimmt auf U.S. Bundesstaatenebene den Investitionseffekt der U.S. 

Bonusabschreibung, nach der in den Jahren 2001 bis 2004 zunächst 30, danach 50 

Prozent der Investitionsausgaben, in den Jahren 2008 bis 2017 grundsätzlich 50 Prozent 

 
31 Diese Vergünstigung ist bei einer Abschreibungsdauer von sieben Jahren und einem Kapitalisierungszinssatz von sieben Prozent 

mit Abschreibungsbarwerten zwischen 0,892 und 0,923 verbunden, vgl. House und Shapiro (2008), S. 747; bei einem Körper-

schaftsteuersatz von 34,25 Prozent und einem Investitionsbetrag von 1 bedeutet dies Abschreibungsvorteile von 0,306 und 0,316 

sowie eine Verminderung der Nettoinvestitionen um 1,69 Prozent, vgl. House und Shapiro (2008), S. 746f. 
32 Zur Korrektur auf 6,9 siehe House und Shapiro (2008), S. 759. 
33 Vgl. House und Shapiro (2008), S. 750f. 
34 Vgl. Zwick und Mahon (2017), S. 218, 243f.; bei der Neuauflage dieser Bonusabschreibung zwischen 2008 und 2010 waren 

Sofortabschreibungen begünstigter Wirtschaftsgüter zwischen 50 und 100 Prozent der Investitionssumme möglich. 
35 Vgl. Zwick und Mahon (2017), S. 242; zur Heterogenität der Ergebnisse im Hinblick auf die Rentabilität der Unternehmen siehe 

auch Millot, Johansson, Sorbe und Turban (2020), S. 17f. 
36 Die geringere Reaktion bei „non-taxable firms“ im Vergleich zu „taxable firms“ bestätigt sich auch in Edgerton (2010), S. 945. 



 

11 

 

der Investitionsausgaben und in 2011 einmalig 100 Prozent der Investitionsausgaben 

sofort abziehbar waren. Er stellt fest, dass die Anwendung der Bonusabschreibung zu 

einem Anstieg der qualifizierten Investitionen um 18 Prozent geführt hat und berechnet 

aus dem Rückgang des Nettoinvestitionsbetrags Δ(1 – Г) um 1,88 Prozent eine Inves-

titionselastizität in Bezug auf den Nettoinvestitionsbetrag in Höhe von 

0,18 0,0188⁄ =9,55  (Werte gerundet).37 Er zeigt aber auch, dass der größte Unterschied 

zwischen den Anwenderstaaten und den Staaten, die die Bonusabschreibung auf der 

Bundesstaatenebene nicht anbieten, im Jahr 2011 liegt, als die Investitionsausgaben zu 

100 Prozent sofort abziehbar waren, und sich der Unterschied in 2012 wieder angleicht. 

Der im Vergleich zu Zwick und Mahon (2017) höhere Wert wird auf die Tatsache 

zurückgeführt, dass Investitionen zwischen Bundesstaaten verlagert wurden.38 

Maffini, Xing und Devereux (2019) beziehen sich auf eine Rechtsänderung in Großbri-

tannien, die in 2004 die Grenzlinie zwischen kleinen und mittelständischen Unterneh-

men (KMU) sowie großen Unternehmen verschiebt, um die Investitionseffekte steuerli-

cher Abschreibungsvergünstigungen (vergleichbar einer Bonusabschreibung) zu unter-

suchen, die nur KMU zur Verfügung stehen. Dieses Setting hat insoweit eine temporäre 

Maßnahme zum Gegenstand, als die berechtigten Unternehmen nicht zuletzt aufgrund 

ihrer möglichen Investitionsmaßnahmen aus dem Kreis der KMU ausscheiden können. 

Für ihre Untersuchung nutzen die Autoren Daten aus Steuererklärungen der Wirt-

schaftsjahre 2002/03 bis 2006/07. Die Anwendung dieser Abschreibungsvergünstigung 

bewirkt einen Rückgang des Nettoinvestitionsbetrags 1 – Г um 1,5 Prozent39 und ergibt 

bei einem Anstieg der Investitionsquote um 12,4 bis 14,8 Prozent eine Investitionselas-

tizität in Bezug auf den Nettoinvestitionsbetrag von 12,4 (14,8) 1,5⁄ = 8,3 (9,9).40  

Zwar liegen die Effekte von Zwick und Mahon (2017) und von Maffini, Xing und De-

vereux (2019) oberhalb der in den ersten Studien ermittelten Bandbreite von – 0,5 und 

– 1,0. Möglich ist aber, dass die Unternehmen im Hinblick auf den gegebenenfalls tem-

porären Charakter der Abschreibungsvergünstigung Investitionen vorgezogen haben. 

Rechnerisch entspricht dieser Rückgang der Kapitalkosten für KMU in Großbritannien 

 
37 Die Semi-Elastizität der Investitionsausgaben in Bezug auf die Minderung des Steuersatzes um einen Prozentpunkt beträgt 6,54; 

siehe Ohrn (2018), S. 287. 
38 Vgl. Ohrn (2019), S. 20, mit Hinweis auf Giroud und Rauh (2019), S. 31, die einen ähnlichen Reallokationseffekt berichten. 
39 Dies liegt in eine Größenordnung, die auch House und Shapiro ermitteln. Sie dokumentieren, dass die Bonusabschreibung in 

Höhe von 30 (50) Prozent bei Wirtschaftsgütern mit einer Nutzungsdauer von sieben Jahren bei einem Kapitalmarktzinssatz 

von sieben Prozent und einem Steuersatz von 34,25 Prozent die Investitionskosten um 1,40 (2,33) Prozent reduziert; bei längeren 

Nutzungsdauern erhöhen sich diese Werte, vgl. House und Shapiro (2008), S. 747, Investitionskosten um 1,26 Prozent bei einem 

Nominalzinssatz von fünf Prozent. 
40 Vgl. Maffini, Xing und Devereux (2019), S. 368f., 373; wird die Investitionswirkung auf die Investitionsausgaben bezogen, 

errechnet sich ein Wert von 10,7. 
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um 1,56 Prozent einer Absenkung des nominalen Steuersatzes um fünf Prozentpunkte 

von 32,75 auf 27,75 Prozent.41  

e) Investitionsprämie 

Für Investitionsprämien sind uns keine vergleichbaren empirischen Studien bekannt. 

Ohrn (2018) untersucht aber die Investitionswirkungen eines „Abzugs für inländische 

Produktionstätigkeiten“ in den USA. Danach können Unternehmen einen bestimmten 

Prozentsatz ihrer Einkünfte aus inländischer Produktionstätigkeit vom steuerpflichti-

gen Einkommen abziehen (Steuergutschrift).42 Seine Analyse ergibt, dass eine damit 

verbundene Verminderung des effektiven Unternehmenssteuersatzes um einen Prozent-

punkt den Anstieg der Investitionen um 4,73 Prozentpunkte zur Folge hat. Bei einer 

Investitionsquote von 47 Prozent entspricht dies einer Zunahme um 10,6 Prozent, einer 

Investitionselastizität von 10,06/1,53843 =  6,54 und liegt in der Größenordnung, die in 

verschiedenen Studien für Bonusabschreibungen ermittelt wurde. Zu beachten ist aber, 

dass Abschreibungsvergünstigungen, Steuersatzsenkungen, Steuergutschriften und In-

vestitionsprämien je nach ihrer Ausgestaltung zu unterschiedlichen Zeitpunkten entlas-

ten, wobei Abschreibungsvergünstigungen auf Investitionen bezogen sind und das In-

nenfinanzierungspotenzial nur unter der Voraussetzung erhöhen, dass sie in den einzel-

nen Abschreibungsperioden die Bemessungsgrundlage mindern. Zwar sind auch die In-

vestitionsprämie, Zulage oder Steuergutschrift an die Voraussetzung gebunden, dass 

geförderte Investitionen durchgeführt werden, bewirken aber einen sofortigen Zufluss 

oder werden zugunsten fälliger Steuerzahlungen verrechnet und sind damit weniger 

unsicher. Der Vorteil einer Steuersatzsenkung hängt von der Höhe des zu versteuernden 

Einkommens der Periode ab und ist, wie die Vorteile aus Abschreibungen mit der Un-

sicherheit behaftet, dass positives Einkommen erzielt wird. Daher wird man erwarten 

dürfen, dass die Investitionswirkung einer Investitionsprämie nicht hinter den Wirkun-

gen zurückbleibt, die für Abschreibungen und Steuersatzsenkungen ermittelt wurden. 

f) Zusammenfassung 

Zur besseren Übersicht sind die dargestellten Ergebnisse in Tabelle 2 zusammengefasst 

und auf maximal zwei Nachkommastellen gerundet. Unterschieden wird nach der den 

Studien jeweils zugrundeliegenden Maßgrößen zur Bestimmung des Steuereinflusses 

(unabhängige Variable) und die Maßgröße für die Investitionen (abhängige Variable). 

 
41 Dies zeigt sich, wenn man im Steuerterm anstelle des Abschreibungsbarwerts den Körperschaftsteuersatz ändert. Ein Vergleich 

von (1 – 0,3275 x 0,8359) / (1 – 0,3275) und (1 – 0,2775 x 0,8359) / (1 – 0,2775) ergibt einen Rückgang von 1,080 auf 1,063 um 

1,56 Prozent. Bei der Veränderung des Abschreibungsbarwerts im Steuerterm ergibt sich aus dem Vergleich von (1 – 0,3275 x 

0,8359) / (1 – 0,3275) und (1 – 0,3275 x 0,8688) / (1 – 0,3275) eine Änderung von – 1,48 Prozent. 
42 Siehe Ohrn (2018), S. 272f. 
43 Dieser Wert bestimmt sich aus der prozentualen Änderung des Nachsteuerergebnisses (1 – τ) um einen Prozentpunkt von 0,65 

auf 0,66; siehe Ohrn (2018), S. 287. 



 

13 

 

Weitere Einzelheiten zum Gegenstand der Studien und den Beobachtungszeiträumen 

finden sich im Text und den Fußnoten. Für Details ist auf die zitierten Publikationen 

zu verweisen.  

Tabelle 2: Überblick über die Ergebnisse der Literatur  

Studie EM TR τ  (5 % -P) Zusammenhang 

Arnold et al. (2011) -0,4 / -1,0 -1,0 / -2,8 Elastizitäten 

Mc Auliffe et al. (2023) -0,17 / -2,63  Elastizitäten 

Millot et al. (2020) -0,13 -0,6 

Marginale Effekte 
 0,00 < r < 0,10 -0,16  

 0,10 < r < 0,15 -0,12  

 0,15 < r -0,05  

Ohrn (2018) 
-0,047 

(6,54) 
 

Semi-Elastizität 

(Elastizität) 

Sorbe und Johansson (2017) -0,05 -0,26 / 0,6 Marginale Effekte 

Vartia (2008)  -1 / -2,6 Elastizitäten 

 SM TR 

Nutzungskos-

ten des Kapi-

tals 

 

Chirinko et al. (1999)  -0,25 Marginaler Effekt 

Harhoff und Ramb (2001)  - 0,42 Semi- Elastizität 

Hasset und Hubbard (2002) 

 
 -0,5 / -1,0 

 
Marginale Effekte 

Maffini et al. (2019)  -1,24 / 1,48 Marginale Effekte 

Ramb (2007) -0,1 / -0,2  Marginale Effekte 

Vartia (2008)  -0,35 / -1,0 Elastizitäten 

Zwick und Mahon (2017)  -1,6 Marginaler Effekt 

 N ettoinvestiti-

onsbetrag 

Abschrei-

bungsbarwerte 
 

House und Shapiro (2008)* 6 / 14  Elastizitäten 

Maffini et al. (2019) 8,3 / 10,7  Elastizitäten 

Ohrn (2019)* 9,55 
 

3,92 

Elastizität; 

Marginaler Effekt 

Zwick und Mahon (2017)* 7,2 
 

3,69 

Elastizität; 

Semi-Elastizität 

Quelle: Eigene Darstellung 
Hinweis: Die Investitionseffekte werden, mit Ausnahme der mit einem * markierten Beiträge auf Basis der Investi-
tionsquote gemessen. In den markierten Beiträgen wird der Investitionseffekt auf Basis der Investitionsausgaben 
oder des Investitionsangebots ermittelt. 
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2. Schlussfolgerungen für die Steuersatz- und Abschreibungspolitik 

Die Studien von House und Shapiro (2008), Zwick und Mahon (2017), Ohrn (2019) 

sowie Maffini, Xing und Devereux (2019) beziehen sich auf „Bonusabschreibungen“. 

Damit messen sie die Investitionseffekte von Abschreibungsvergünstigungen, sind aber 

im Hinblick auf die relativ hohen Elastizitäten nicht notwendigerweise so zu lesen, dass 

eine Investitionsförderung durch Abschreibungsvergünstigungen wirksamer wäre. An-

deres kann, wie dies in Maffini, Xing und Devereux (2019) zum Ausdruck kommt, auf 

kurze Sicht gelten, wenn die Vergünstigung temporären Charakter hat und Investitio-

nen deshalb vorgezogen werden.44 Daneben muss man sehen, dass Abschreibungsver-

günstigungen im Vergleich zur Absenkung (lediglich) des Körperschaftsteuersatzes 

rechtsformunabhängig entlasten.45 Dementsprechend kommen Dorn, Fuest, Neumeier 

und Stimmelmeyer (2021) auf Basis einer Simulationsstudie zu dem Ergebnis, dass 

beschleunigte Abschreibungen mit Abstand am besten geeignet sind, die Investitions-

tätigkeit, das Bruttoinlandsprodukt und die Beschäftigung zu erhöhen.46 Unabhängig 

davon sollten Abschreibungsvergünstigungen selbst dann, wenn sie nicht nur temporär 

angeboten werden,47 ihre entlastende Wirkung auf mittlere und lange Sicht einbüßen.48 

Insoweit erscheint ein langfristig hohes Wachstum („steady state“) wenigstens erklä-

rungsbedürftig und kann nur überzeugen, wenn die im zeitlichen Verlauf rückläufigen 

Impulse „eingepreist“ sind.49 

Die im zeitlichen Verlauf abnehmenden Impulse lassen sich zeigen, wenn man die Ver-

änderung von Abschreibungsbarwerten für einen Anlagenbestand analysiert. Der in der 

Literatur ermittelte Anstieg der Abschreibungsbarwerte (zum Beispiel House und 

Shapiro (2008), Maffini, Xing und Devereux (2019)) bezieht sich regelmäßig auf ein-

zelne Investitionen und ist maßgebend, solange die Abschreibungsmethode nicht geän-

dert wird. Im Anlagenkollektiv verliert sich dieser Barwert- und Kapitalkosteneffekt 

jedoch, wenn auch bei einer nicht nur temporären Rechtsänderung das Innenfinanzie-

rungspotenzial dauerhaft ansteigt. 

 
44 So sind wohl Eichfelder, Kluska, Knaisch und Selle (2022), S. 235, zu verstehen. 
45 Vgl. Dorn, Fuest, Neumeier und Stimmelmeyer (2021), S. 8. 
46 Daneben kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Vorteilhaftigkeit der Abschreibung gegenüber den anderen Reformoptionen 

bei Dorn et al. zumindest teilweise aus der Modellannahme resultiert, dass bei der Abschreibungsvergünstigung nicht zwischen 

qualifizierten und unqualifizierten Wirtschaftsgütern differenziert wird, sondern die vergünstigte Abschreibung auf sämtliche 

Wirtschaftsgüter Anwendung findet; hierzu Stimmelmayr (2007), S. 124. 
47 Siehe hierzu die Messungen von Ohrn (2019), S. 17, in Bezug auf die Rücknahme des sofort abziehbaren Betrags der U.S. 

Bonusabschreibung von 100 Prozent in 2011 auf 50 Prozent in 2012ff. 
48 In diesem Sinne halten auch Dorn, Fuest, Neumeier und Stimmelmeyer (2021), S. 7f., für ihr Modell fest, dass im Rahmen einer 

beschleunigten Abschreibung der Anschaffungswert eines Investitionsprojekts nur in den ersten vier Jahren nach der Anschaffung 

den zu versteuernden Gewinn verringert; die Parameter des dieser Rechnung zugrundeliegenden Modells sind in Radulescu und 

Stimmelmeyer (2010), S. 201ff., beschrieben. 
49 Siehe hierzu die langfristige Wirkung einer beschleunigten Abschreibung auf Investitionen bei Dorn, Fuest, Neumeier und 

Stimmelmeyer (2021), S. 8, die, soweit dies erkennbar ist, auf festen Parametern für die Elastizität von Investitionen in Bezug 

auf Abschreibungen beruht. 
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Betrachtet man ein Portfolio wiederholter Anlageninvestitionen mit gestaffelten Rest-

nutzungsdauern, für die, um die Darstellung überschaubar zu halten, Nutzungsdauern 

von jeweils fünf Jahren angenommen werden, zeigen sich für die Einführung einer de-

gressiven Abschreibung in Jahr 06 folgende Abschreibungssummen, Betriebsausgaben 

der Periode und mögliche Innenfinanzierungspotenziale. 

Tabelle 3: Entwicklung der Abschreibungssummen und möglichen Innenfinanzierungspo-

tenziale bei Übergang zu einer degressiven Buchwertabschreibung  

Jahr 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

            

Anlage 1 200 300 210 164 163 163 300 210 164 163 163 

Anlage 2 200 200 300 210 164 163 163 300 210 164 163 

Anlage 3 200 200 200 300 210 164 163 163 300 210 164 

Anlage 4 200 200 200 200 300 210 164 163 163 300 210 

Anlage 5 200 200 200 200 200 300 210 164 163 163 300 

            

Summe 1000 1100 1110 1074 1037 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

            

            

Liquide Mittel 3000 3100 3210 3284 3321 3321 3321 3321 3321 3321 3321 

Ersatzbeschaf-

fung 
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

            

            

Freie M ittel 2000 2100 2210 2284 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 

Quelle: Eigene Berechnungen 

Es zeigt sich, dass nach Ablauf der Nutzungsdauer im Jahr 10 die Summe der Abschrei-

bungen pro Jahr auf den Betrag zurückfällt, der bei linearer Abschreibungsmethode 

(Jahr 05) verrechnet werden konnte (vgl. Tabelle 3). Dieses Ergebnis ist zwar von der 

Zusammensetzung des Anlagenbestands, nicht aber davon abhängig, dass eine degres-

sive Abschreibungsmethode zugrunde liegt – sie ergibt sich grundsätzlich auch für jeden 

anderen Verlauf. Werden die Abschreibungen zulasten des ausschüttungsfähigen Ge-

winns verrechnet, steigen zwar die Innenfinanzierungsmittel und bewirken ein damit 

verbundenes Finanzierungspotenzial. Ab dem Jahr 10 sind im Beispiel aber für den 

Anlagenbestand keine weiteren Barwertvorteile erzielbar, während Betriebsausgaben, 

wie zuvor, in Höhe der Investitionsausgaben geltend gemacht werden können und auch 

nur in dieser Höhe durch den Fiskus zu finanzieren sind. Die höhere Summe der Ab-

schreibungsbeträge in den Jahren 06 bis 09 signalisiert Barwert- und Kapitalkostenvor-

teile, die die in der Literatur identifizierten Erweiterungsinvestitionen stimulieren kön-

nen. Diese Anreize reduzieren sich aber mit den Jahren nach der Reform und fallen, 

soweit die Bedingungen, wie dies in den USA zu Beginn dieses Jahrhunderts der Fall 



 

16 

 

war, nicht fortgesetzt verbessert werden, auf das Niveau vor der betrachteten Reform 

zurück. 

Für einen Anlagenbestand sollte der Steuervorteil aus einer Verbesserung der Abschrei-

bungsbedingungen mithin auf eine Übergangsperiode beschränkt sein.50 Dies hat zur 

Folge, dass eine Fortschreibung der „verbesserten“ Methode (bei unbefristetem Über-

gang) neutral und die Rückkehr zu den ursprünglichen Bedingungen mit korrespondie-

renden Nachteilen verbunden ist. Im Begünstigungszeitraum wächst der Abschrei-

bungs- und Steuervorteil jedoch mit dem Ausmaß von Erweiterungsinvestitionen, so 

dass vor allem temporäre Verbesserungen der Abschreibungsbedingungen (auf Kosten 

eines Tax Amortisation Deficit in den Folgejahren) mit dem zusätzlichen Anreiz ver-

bunden sind, für die Zukunft geplante Investitionen vorzuziehen. Eine Bestimmung der 

langfristigen ökonomischen Wirkungen („steady state“) muss diese Zusammenhänge be-

rücksichtigen. Sie sprechen für einen im Vergleich zur Senkung der Steuersätze redu-

zierten Effekt, der auch den Fiskus nur auf Sicht belastet. 

3. Identifikation des Investitionsparameters für das Simulationsmodell  

Die dargestellten Studien legen nahe, dass die mit einer Steuerreform verbundene Än-

derung der Kapitalkosten einen nennenswerten Investitionseffekt haben kann. Dabei 

ergibt sich ein klares, wenn auch nicht eindeutiges Bild, das vor allem durch die Ver-

wendung unterschiedlicher Maßgrößen, empirischer Ansätze und dokumentierter Zu-

sammenhänge geprägt ist. Es zeigt sich aber, dass die Investitionswirkungen steuerli-

cher Entlastungsmaßnahmen von insbesondere der Unternehmensgröße, der Branche 

und der Rentabilität abhängen.51 Branche und Rentabilität werden im Rahmen der 

Mikrosimulation auf Basis von Jahresabschlussdaten implizit berücksichtigt. In Bezug 

auf die Unternehmensgröße erscheint es hilfreich, auf Studien zu rekurrieren, die auf 

dem Verhalten vergleichbar großer Unternehmen beruhen. Bei durchschnittlichen Um-

satzerlösen von circa 140 Millionen Euro und durchschnittlichen Investitionen in das 

Anlagevermögen von circa 21 Millionen Euro liegt unsere Stichprobe in jener Größen-

ordnung, die der Studie von Zwick und Mahon (2017) zugrunde liegt,52 während die 

frühen US-Studien auf Daten großer Unternehmen aus Compustat oder Global Vantage 

beruhen, die Studie von Maffini, Xing und Devereux (2019) kleinere Unternehmen zum 

Gegenstand hat und die Studie von Ohrn (2019) in einem anderen Kontext steht. Hin-

zukommt, dass Studien, die wie die Referenzstudie auf der Grundlage von Daten aus 

 
50 So bereits Oestreicher und Spengel (1999), S. 230ff. 
51 Daneben sind auch der Anteil liquider Vermögenswerte, vgl. Zwick und Mahon (2017), das Unternehmensalter und die Mög-

lichkeiten einer Gewinnverlagerung im Konzern, vgl. Sorbe und Johanson (2017), Mc Auliffe, Thunecke und Wamser (2023) 

nicht ohne Bedeutung. 
52 Vgl. Zwick und Mahon (2017), S. 226. 
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Steuererklärungen erstellt wurden, mit geringeren Messfehlern verbunden sind und na-

türliche Experimente eine im Vergleich zu Paneldaten überlegene Identifikation des 

Investitionseffekts erlauben. Für eine weitergehende Differenzierung nach dem Unter-

nehmensalter oder einer Konzernverbundenheit stehen keine Daten zur Verfügung. Ver-

gleichbares gilt für die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen oder den administrativen 

Aufwand, der die Inanspruchnahme einer steuerlichen Förderung verteuern kann. 

Da im Rahmen des vorliegenden Beitrags die Wirkungen des Körperschaftsteuersatzes 

und verbesserte Abschreibungsbedingungen zu vergleichen sind, stellen wir auf den Zu-

sammenhang von Investitionsquote und Nutzungskosten des Kapitals ab. Hier doku-

mentieren Zwick und Mahon (2017) einen marginalen Effekt von –1,6. Für Zwecke der 

mehrperiodigen Simulation ist allerdings zu beachten, dass sich der Investitionsanreiz 

einer verbesserten Abschreibungsbedingung in einem Anlagenkollektiv nach wenigen 

Jahren verliert, wenn auch Erweiterungsinvestitionen dazu führen, dass sich dieser Ver-

lauf zeitlich streckt. Dies wird mithilfe eines unten näher dargestellten Abschmelzungs-

faktors berücksichtigt. 

Für Zwecke einer vergleichenden Analyse der Aufkommens- und Investitionswirkungen 

einer Investitionsprämie, rechnen wir die Investitionsanreize der betrachteten Abschrei-

bungsvergünstigungen (Übergang auf die geometrisch degressive Buchwertabschrei-

bung bei 25 und 33 Prozent Abschreibungsprozentsatz) auf eine im Barwert des Steu-

ervorteils äquivalente Prämie um. Diese beträgt, wenn sie in Form eines Zuschusses 

gezahlt wird, 2,67 Prozent nach Steuern beim Übergang auf die degressive Abschrei-

bung und einem Abschreibungssatz von 25 Prozent und 3,82 Prozent bei einem Ab-

schreibungssatz von 33 Prozent. Ist die gezahlte Prämie von der Abschreibungssumme 

abzuziehen, reduziert sich der Barwertvorteil der nachfolgenden Abschreibung des In-

vestitionsguts, so dass die Prämie entsprechend höher ausfallen muss. Hier sind Werte 

von 3,33 Prozent und 4,79 Prozent maßgebend.53  

III. M ethodische Vorgehensweise und Datenbasis  

4. Simulationsansatz  

Wir ermitteln die Effekte von unterschiedlichen steuerlichen Investitionsanreizen em-

pirisch mit Hilfe einer dynamischen Mikrosimulation. Entsprechend der Grundkonzep-

tion des Mikrosimulationsansatzes werden die Entlastungen verschiedener Reformopti-

onen auf die Steuerzahlungen, basierend auf einer Stichprobe deutscher Kapitalgesell-

schaften (vgl. Abschnitt III.2.), unternehmensindividuell simuliert und anschließend 

 
53 Siehe hierzu das Beispiel unter II.1.b). 
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mithilfe der Körperschaftsteuerstatistik54 auf die theoretische Grundgesamtheit hoch-

gerechnet, um die gesamtwirtschaftliche Entlastungswirkung abbilden zu können. 

Das unseren Berechnungen zugrundeliegende Simulationsmodell prognostiziert anhand 

eines Zeitreihenmodells unternehmensindividuell das Ergebnis vor Steuern sowie mit-

tels Veranlagungssimulation die daraus resultierende Steuerzahllast der in unserer 

Stichprobe enthaltenen Kapitalgesellschaften. Im Gegensatz zu einer statischen Simu-

lation, die die neuen Regelungen auf die vergangenheitsbezogenen Unternehmensdaten 

unmittelbar anwendet, hat die dynamische Mikrosimulation zwei wesentliche Vorteile. 

Zum einen kann mit einer Veränderung der ökonomischen Rahmendaten, zum Beispiel 

der mit einer Krise verbundene Schock sowie die anschließende wirtschaftliche Erholung 

abgebildet werden, der in historischen Unternehmensdaten nicht enthalten ist. Zum 

anderen ermöglicht der dynamische Simulationsansatz die Berücksichtigung unter-

schiedlicher Szenarien hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung.  

Das verwendete Mikrosimulationsmodell besteht aus drei unterschiedlichen Modulen. 

Das erste Modul schätzt die zukünftige Rendite und das zukünftige Ergebnis vor Steu-

ern der Kapitalgesellschaften unserer Stichprobe auf Basis eines AR(1)-Prognosemo-

dells bis zum Jahr 2027. Der verwendete Prognosealgorithmus basiert auf dem Ansatz 

von Graham und Kim (2009)55 und wurde für unsere Zwecke adaptiert. Hierbei defi-

nieren wir die Unternehmensrendite rit als Gewinn vor Steuern und Abschreibungen 

(EBTDAit) bezogen auf die Bilanzsumme des vorherigen Geschäftsjahrs (Assetsit-1). 

Zur Generierung notwendiger Prognoseparameter wird basierend auf der Renditehisto-

rie in unserem Datensatz (2011 bis maximal 2020) das folgende Regressionsmodell un-

ternehmensindividuell geschätzt. 

rit= β
i0
+ β

i1
 x rit-1+ β

i2
 x ∆gdp

t
+ εit,  ε ~ N(0,sdi).      (3) 

Da ein reines Zeitreihenmodell zur Prognose zukünftiger Unternehmensrenditen die 

Entwicklung der Vergangenheit fortschreibt, wäre dieses nicht in der Lage, die Auswir-

kungen eines exogenen Schocks zu antizipieren. Aus diesem Grund adaptieren wir den 

Originalansatz von Graham und Kim (2009)56 und berücksichtigen zusätzlich die (er-

wartete) Veränderung des realen Bruttoinlandsprodukts bei der Prognose. Um Verzer-

rungen bei der unternehmensindividuellen Schätzung der Regressionsparameter zu ver-

hindern, wird das Regressionsmodell aus Gleichung (4) zusätzlich gruppenspezifisch für 

Unternehmen gleicher Branchen und mit vergleichbaren Renditen geschätzt. Die grup-

 
54 Statistisches Bundesamt (2020). 
55 Siehe hierzu zum methodischen Vorgehen Graham und Kim (2009). 
56 Siehe hierzu Graham und Kim (2009). 
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penspezifischen Regressionsparameter ersetzen für Zwecke der Fortschreibung die Pa-

rameter der unternehmensindividuellen Schätzungen, sofern diese bestimmte Gütekri-

terien nicht erfüllen.57 

Die Prognose zukünftiger Unternehmensrenditen (bis einschließlich 2027) erfolgt dann 

entsprechend Gleichung (4) auf Basis der (unternehmensindividuell oder gruppenspezi-

fisch) ermittelten Simulationsparameter58 in Form einer Monte-Carlo-Simulation mit 

100 Simulationsläufen j. 

rit̂ =  β
i0
+ β

i1
 x 𝑟𝑖𝑡−1̂+ β

i2
 x ∆gdp

t
+ xitj,   xitj ~ N(0,sdi).   (4) 

Für die zukünftige gesamtwirtschaftliche Entwicklung legen wir die aktuelle Prognose 

für die zukünftige gesamtwirtschaftliche Entwicklung für die Jahre bis einschließlich 

202759 zugrunde.  

Zur abschließenden Ermittlung des Vor-Steuer-Ergebnisses werden die gemäß Glei-

chung (4) prognostizierten Vorsteuerrenditen mit der Bilanzsumme des Unternehmens 

zu Periodenbeginn multipliziert (siehe Gleichung (5)). Die Bilanzsumme (Assetsit-1) 

wird dabei unter Verwendung eines Clean-Surplus-Ansatzes60 fortgeschrieben.  

 EBTDAit
̂ =rit̂ x Assetsit-1.          (5) 

Im zweiten Modul der Mikrosimulation werden basierend auf den Ergebnissen von Mo-

dul 1 die (Körperschaft- und Gewerbe-)Steuerzahlungen unternehmensindividuell be-

rechnet.61 Zur Überleitung des Vor-Steuer-Ergebnisses zum körperschaftsteuerlichen 

Einkommen werden die steuerlichen Abschreibungen sowie die Vorschriften zur inter-

temporalen Verlustverrechnung berücksichtigt. Weitere Bemessungsgrundlagenvor-

schriften werden nicht berücksichtigt, da dies weitreichende Annahmen voraussetzen 

würde und wir keine wesentlichen Verzerrungen der Ergebnisse aufgrund der Nicht-

Berücksichtigung erwarten.62 

Als Ausgangspunkt für die Abbildung der steuerlichen Abschreibungsvorschriften wird 

 
57 Gruppenspezifische Parameter wurden verwendet, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist. (1) |βi1| > 1, (2) sdi > 1, (3) 

βi0 / (1- βi1) > 0.6, (4) βi2 > 3 oder (5) βi2 < -1. Bei der Simulation von Personengesellschaften wurden zudem Unternehmen von 

der Regression ausgeschlossen, bei denen auch im Falle der gruppenspezifischen Regression Bedingung (4) oder (5) erfüllt war.  
58 Neben den Regressionsparametern 𝛽𝑖0, 𝛽𝑖1 und 𝛽𝑖2 kommt hierbei auch die im Rahmen der Regression ermittelte Standardab-

weichung des Störterms εit, 𝑠𝑑𝑖, zur Berücksichtigung von Unsicherheit zum Tragen. 
59 Vgl. Bundesministerium für Finanzen (2022), https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/10/Inhalte/Ka-

pitel-6-Statistiken/6-3-04-bruttoinlandsprodukt.html. 
60 Bei der Verwendung eines Clean-Surplus-Ansatzes wird auf Basis der Vergangenheitsdaten eine durchschnittliche Ausschüt-

tungsquote ermittelt, die einheitlich für die zukünftigen Unternehmensjahre zugrunde gelegt wird. Die Bilanzsumme erhöht sich 

somit in jedem Jahr um die nicht-entnommen Gewinne bzw. wird im Verlustfall gemindert. Dabei wird auch die unternehmens-

individuell fortgeschriebene Abschreibung berücksichtigt. 
61 Der Solidaritätszuschlag wird in unseren Berechnungen nicht berücksichtigt. Dieser sollte allerdings keinen nennenswerten Effekt 

auf die prozentualen Aufkommenseffekte in unseren Berechnungen haben.  
62 Basierend auf unseren Auswertungen zum Gesamtsteueraufkommen kann davon ausgegangen werden, dass hiervon kein nen-

nenswerter verzerrender Effekt ausgeht, was auch darauf zurückzuführen ist, dass derartige Anpassungen pauschal im Rahmen 

der Hochrechnung berücksichtigt werden. 
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für jedes Stichprobenunternehmen eine Abschreibungsquote ermittelt. Diese ergibt sich 

als Verhältnis der in DAFNE berichteten Gesamtbeträge der planmäßigen handels-

rechtlichen Abschreibungen zur Bilanzsumme des Vorjahres.63 Diese (historische) Ab-

schreibungsquote bildet den Ausgangspunkt für die Prognose der zukünftigen planmä-

ßigen steuerlichen Abschreibungen. Hierbei wird unterstellt, dass bei einer unveränder-

ten Beibehaltung der linearen Abschreibung im Durchschnitt die historischen Abschrei-

bungsquoten auch zukünftig Bestand haben. Um die Effekte der Einführung einer de-

gressiven Abschreibung darzustellen, wird dieser Ausgangswert in Bezug auf die steu-

erlichen Abschreibungen für Neuinvestitionen in bewegliche Anlagegüter angepasst. Zu 

diesem Zweck werden die Gesamtinvestitionen eines Unternehmens in Jahr t geschätzt, 

indem die Veränderung der Bilanzsumme zuzüglich der Abschreibungen dieses Jahres 

ermittelt wird (Assetsit-Assetsit-1+AfAit-1). Die Neuinvestitionen in bewegliche Wirt-

schaftsgüter, für die die degressive Abschreibung Anwendung findet, werden dann 

durch Multiplikation dieser Gesamtinvestition mit dem Anteil der beweglichen Anla-

gegüter an der Bilanzsumme des Unternehmens berechnet. Dabei unterstellen wir, dass 

die Investitionen zu Beginn der Periode getätigt werden. Die zukünftigen Abschreibun-

gen ergeben sich dann, indem der bei Unterstellung der historischen Abschreibungs-

quote sich ergebende Ausgangswert um die Differenz aus degressiver und linearer Ab-

schreibung dieser Neuinvestitionen erhöht wird. Dabei gehen wir in unseren Berech-

nungen einheitlich von einer Nutzungsdauer dieser Anlagegüter von zehn Jahren aus.64  

Neben den Abschreibungsregelungen werden auch die Vorschriften zur intertemporalen 

Verlustverrechnung (Verlustvortrag bzw. Verlustrücktrag) berücksichtigt. Hierfür nut-

zen wir die gesamte verfügbare Datenhistorie, um die Höhe des Verlustvortrags zu 

Beginn des Reformzeitraums unternehmensindividuell zu ermitteln. Zu Beginn der Da-

tenhistorie (2011) wird für alle Unternehmen ein Verlustvortrag von null unterstellt, 

was zu einer Unterschätzung der vorhandenen Verlustvorträge führen kann.65  

In Bezug auf die Einführung einer Investitionsprämie wird unterstellt, dass die errech-

nete Prämie die Körperschaftssteuerzahllast des Unternehmens mindert. Nach dem ak-

tuellen Entwurf eines Wachstumschancengesetzes stellt der Gesetzgeber eine Investiti-

onsprämie in Höhe von 15 Prozent auf Klimaschutzinvestitionen in Aussicht, deren 

 
63 Da es sich in DAFNE um handelsrechtliche Informationen handelt, unterstellen wir in diesem Punkt eine Einheitlichkeit von 

Steuer- und Handelsbilanz. Für Stichprobenunternehmen, für die keine historischen Abschreibungsinformationen in DAFNE 

vorliegen, werden Unternehmens- und Branchendurchschnitte zugrunde gelegt. 
64 Die Nutzungsdauer von zehn Jahren für bewegliche Wirtschaftsgüter wird aus der Abschreibungstabelle des Bundesministeriums 

für Finanzen abgeleitet, abrufbar unter: https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Steuerverwal-

tungu-Steuerrecht/Betriebspruefung/AfA_Tabellen/afa_tabellen.html. Zusätzlich gehen auch Dorn, Fuest, Neumeier und Stim-
melmayer in ihrer Studie hinsichtlich der Wirkungsweise einer verkürzten Abschreibungsdauer ebenso von einer durchschnittli-

chen Nutzungsdauer von zehn Jahre aus, vgl. Dorn, Fuest, Neumeier und Stimmelmayer (2021). 
65 Die Unterschiede in den Verlustvorträgen sind hierdurch nicht materiell, sodass sich die simulierten Werte der kumulierten 

Verlustvorträge im Zeitablauf immer mehr der Realität annähern, vgl. Koch, Langenmayr und Schön (2021). 
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Maximalbetrag auf 30 Millionen Euro je Antragsteller gedeckelt werden soll.66 Um die 

Wirkungen der Einführung einer degressiven Abschreibung von 25 Prozent oder 30 

Prozent mit den Wirkungen einer Investitionsprämie vergleichen zu können, unterstel-

len wir entgegen diesem aktuellen Gesetzesentwurf eine im Barwert zur Abschreibungs-

vergünstigung äquivalente Förderung und legen Nettoprämiensätze67 von 2,66 Prozent 

und 3,82 Prozent in Bezug auf die gesamten Unternehmensnettoinvestitionen zugrunde. 

Auf Basis dieser Annahmen werden also sämtliche Neuinvestitionen durch die Prämie 

begünstigt. 

Neben der Körperschaftsteuer ermitteln wir für die Stichprobenunternehmen die Höhe 

der Gewerbesteuer, da sich eine Änderung der Abschreibungsvorschriften durch die 

Verknüpfung der beiden Bemessungsgrundlagen (§ 7 S. 1 GewStG) auch bei der Ge-

werbesteuer auswirken würde. Als Ausgangspunkt für die Ermittlung der Gewerbe-

steuer dient das körperschaftsteuerliche Einkommen vor Verlustverrechnung, welches 

wir unter der Berücksichtigung von Hinzurechnungen und Kürzungen (§§ 8 und 9 Ge-

wStG) auf den Gewerbeertrag überleiten.68 Die Verlustverrechnung folgt derselben Me-

thodik wie bei der Körperschaftsteuer. Die Hebesätze werden gemeindespezifisch be-

rücksichtigt.69 

Abschließend werden die simulierten unternehmensindividuellen Steuerzahlungen unter 

Bezug auf aggregierte Angaben der amtlichen Steuerstatistik zum gesamtwirtschaftli-

chen Steueraufkommen hochgerechnet (Modul 3). Zu diesem Zweck werden die größen-

abhängigen Angaben des Gesamtbetrags der Einkünfte aus der Körperschaftsteuersta-

tistik 201570 herangezogen. Um die Hochrechnungsfaktoren zu ermitteln, teilen wir die 

Kapitalgesellschaften in unserer Stichprobe in acht Größenklassen71 ein. Für jede der 

acht Größenklassen wird so ein Hochrechnungsfaktor ermittelt, der sich in einer Band-

breite von 0,85 (größte Kapitalgesellschaften) und 15,21 (kleine Kapitalgesellschaften) 

bewegt.  

 
66 Deutscher Bundestag (2023). 
67 Wird die Prämie netto gewährt, mindert der Zuschuss weder die Anschaffungs- und Herstellungskosten noch die Abschreibungs-

beträge auf das Wirtschaftsgut. Eine brutto gewährte Prämie mindert die Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, damit 

verbunden, die Höhe der Abschreibungen. Die äquivalente Bruttoprämie beliefe sich auf 3,33 Prozent (siehe Tabelle 1) und 4,79 

Prozent. Damit liegt der hier zugrundeliegende Prämiensatz bei maximal circa einem Drittel des Prozentsatzes, der im Wachs-

tumschancengesetz für Klimaschutzinvestitionen vorgesehen ist. 
68 Hierfür ermitteln wir die gewerbesteuerliche Hinzurechnung der Zins- und Mietaufwendungen unternehmensindividuell und 

rechnen diese pauschal auf die Summe der Finanzierungsaufwendungen – zur Abbildung der Gesetzessystematik des § 8 Nr. 1 

Buchst. a GewStG – hoch. Die unternehmensindividuelle Ermittlung erfolgt, ähnlich der Vorgehensweise der Abschreibungs-

quote, mittels einer aus den historischen Daten ermittelten Quote der jeweiligen Aufwendungspositionen im Verhältnis zur 

Bilanzsumme. Eine unternehmensindividuelle Abbildung weiterer gewerbesteuerlichen Hinzurechnungen und Kürzungen ist man-

gels ausreichend detaillierten Unternehmensangaben nicht möglich, sodass wir diese mittels aus der Gewerbesteuerstatistik ge-

schätzten Faktoren berücksichtigt werden. 
69 Vgl. Angaben zu den gemeindespezifischen Gewerbesteuerhebesätzen 2021, abrufbar unter: https://www.regionalstatistik.de/ge-

nesis//online?operation=table&code=71231-01-03-5&bypass=true&levelindex=0&levelid=1688478082745#abreadcrumb. 
70 Vgl. Statistisches Bundesamt (2020) S. 18. 
71 Vier der acht Unternehmensklassen sind für Unternehmen mit positiven Einkünften und vier für Unternehmen mit Verlusten. 
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Abbildung 1 zeigt die Höhe des simulierten Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuerauf-

kommens in Abhängigkeit des unterstellten Szenarios für das prognostizierte Wirt-

schaftswachstum. Die Schätzergebnisse unserer Mikrosimulation dokumentieren insbe-

sondere die sachgerechte Abbildung der tatsächlichen Besteuerung deutscher Kapital-

gesellschaften. Das Körperschaftsteueraufkommen in Höhe 44,3 Milliarden Euro im 

Jahr 2019 bewegt sich mit Blick auf das in der Körperschaftsteuerstatistik 2015 ausge-

wiesene festgesetzte Aufkommen von 33,8 Milliarden Euro in einer plausiblen Größen-

ordnung.72 Zudem bilden unseren Schätzungen den gesamtwirtschaftlichen Einbruch 

des Steueraufkommens durch die Corona-Pandemie in realistischer Höhe ab. Der von 

unserem Modell prognostizierte prozentuale Rückgang des Körperschaftsteueraufkom-

mens gegenüber dem Vorjahr (15,22 Prozent) entspricht näherungsweise dem veröf-

fentlichten Rückgang der Körperschaftsteuereinnahmen in Höhe von 24 Prozent73. Bei 

der Einordnung der Ergebnisse in Abbildung 1 ist zudem zu beachten, dass die Hoch-

rechnung und Schätzung des Aufkommens mit Hilfe unseres Simulationsmodells weder 

den Effekt aus der Anrechnung von Auslandssteuern noch einer anzurechnenden Kapi-

talertragsteuer berücksichtigt. Hierdurch sind die berichteten Ergebnisse mit der Höhe 

der Körperschaftsteuerschuld laut Körperschaftsteuerstatistik vergleichbar, aber nicht 

unmittelbar den veröffentlichten Körperschaftssteuereinnahmen.74 Aufgrund eines 

Überhangs an gewerbesteuerlichen Kürzungen gegenüber gewerbesteuerlichen Hinzu-

rechnungen und dem etwas geringeren Steuersatz ist auch das Verhältnis von Gewer-

besteueraufkommen und Körperschaftsteueraufkommen plausibel. 

Abbildung 1: Simulierte Entwicklung des Körperschafts - und Gewerbesteueraufkommen 

 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der simulierten Ergebnisse 

 
72 Vgl. Statistisches Bundesamt (2020) S. 6. 
73 Vgl. Angaben zu den kassenmäßigen Steuereinnahmen 2019 und 2020, abrufbar unter: https://www.destatis.de/DE/The-

men/Staat/Steuern/Steuereinnahmen/kassenmaessige-steuereinnahmen.html?nn=213064. 
74 Im Jahr 2016 betrug die Höhe der Körperschaftsteuerschuld 35,3 Mrd. Euro (vgl. Statistisches Bundesamt (2021), S. 5) und 

somit fast 30 Prozent mehr als die Summe der Einnahmen aus der Körperschaftsteuer in Höhe von 27,4 Mrd. Euro (vgl. Angaben 

zu den kassenmäßigen Steuereinnahmen, abrufbar unter: https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Steuern/Steuereinnah-

men/kassenmaessige-steuereinnahmen.html?nn=213064). 
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Um die zusätzlichen Investitionsanreize für Unternehmen aufgrund einer Entfristung 

der degressiven Abschreibung oder Erhöhung der Abschreibungsrate auf 33 Prozent, 

der Senkung des Körperschaftsteuersatzes um fünf Prozentpunkte und die Einführung 

einer Investitionsprämie untersuchen zu können, erweitern wir unser dynamisches Mik-

rosimulationsmodell um den erwarteten Einfluss der hiermit verbundenen Absenkung 

der Kapitalkosten auf Investitionen. Zur Bestimmung der Investitionswirkungen dienen 

die Auswirkungen der Abschreibungsbarwerte, Investitionsprämien und Unternehmens-

steuersätze auf den Steuerterm der Kapitalkostenfunktion.75 Wir „übersetzen“ diese 

mithilfe des empirisch ermittelten Zusammenhangs von Kapitalkosten und Investiti-

onsausgaben in korrespondierende Folgen für die Investitionsquote76 und berücksichti-

gen dabei, dass sich ein Barwertvorteil der degressiven Abschreibung im Anlagenbe-

stand selbst dann über die Zeit „verliert“, wenn der Übergang auf diese Abschreibungs-

methode entfristet wird.77 Zu diesem Zweck ist unterstellt, dass der Steuervorteil der 

degressiven Abschreibung über die Dauer einer Nutzungsperiode auf den Wert zurück-

fällt, der für die lineare Abschreibung maßgebend ist. Mit dieser Vorgehensweise ver-

lassen wir für Zwecke der Simulation die Ebene der Einzelinvestition, für die der Kapi-

talkosteneffekt eines unbefristeten Übergangs von der linearen auf die degressive Ab-

schreibung auch in den Folgejahren wirksam bleibt. Für Unternehmen würde diese 

Betrachtungsebene jedoch ausblenden, dass für ein Anlagenkollektiv die Summe der 

Abschreibungen pro Periode nach einer Übergangszeit auf die Höhe der Investitions-

ausgaben zurückfällt, womit der Kapitalkosteneffekt im Anlagenkollektiv auf Erweite-

rungsinvestitionen beschränkt ist. Empirisch ist dieser Effekt auch nur für Übergangs-

zeitpunkte nachgewiesen. 

Sehen die Bedingungen für eine Investitionsprämie den Abzug dieser Prämie von den 

Anschaffungs- oder Herstellungskosten mit der Folge vor, dass sich die Abschreibungs-

basis und, hiermit verbunden, die Abschreibungen der Periode sowie der Steuervorteil 

aus Abschreibungen korrespondierend ändern, tritt dieser „Wirkungsverlust“ im Anla-

genkollektiv in gleicher Weise ein, so dass sich für eine im Barwert äquivalente Inves-

titionsprämie die gleichen Kapitalkostenvorteile und Investitionseffekte einstellen, wie 

dies für die degressive Abschreibung der Fall ist. Für Zwecke unserer Simulation be-

trachten wir das Konzept eines Investitionszuschusses, der keine Minderung der An-

schaffungs- oder Herstellungskosten zur Folge hat und sich damit auch im Kollektiv 

 
75 Siehe hierzu unsere Ausführungen in Abschnitt II.1.b).  
76 Siehe Abschnitt II.3. 
77 Siehe die Diskussion in Abschnitt II.2., die tabellarische Illustration dieses Effekts macht deutlich, dass der Bemessungsgrund-

lageneffekt und damit der Barwertvorteil aus der vorgezogenen Abschreibung für das Anlagenkollektiv bereits im zweiten Jahr 

eine deutliche Minderung erfährt. Eine modellhafte Berechnung dieser Minderung für Anlagen mit zehnjähriger Nutzungsdauer 

ergibt einen abschmelzenden Faktor von (1 – 0,211)n, um den wir den Regressionskoeffizienten von -1,6 von Periode zu Periode 

reduzieren. 
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nicht „verliert“. Vergleichbares gilt für die Investitionsförderung in Form einer Senkung 

des Körperschaftsteuersatzes. 

In einem zweiten Schritt werden Investitionseffekte unternehmensindividuell entspre-

chend der Verlustwahrscheinlichkeit des Unternehmens reduziert. Erwirtschaftet ein 

Unternehmen auf Basis der im Rahmen der Simulation ermittelten Ergebnisse vor In-

vestitionseffekten keinen Verlust innerhalb des Simulationszeitraums, so wird der In-

vestitionseffekt in vollem Umfang wirksam und im Sinne eines Zweitrundeneffekte im 

Rahmen der Simulation voll berücksichtigt. Wird bei einem Unternehmen mit einer 

gewissen Wahrscheinlichkeit ein nicht vollständig verrechenbarer Verlust in einem oder 

mehreren Simulationsjahren prognostiziert, so reduziert sich der unterstellte Investiti-

onseffekt proportional.78 Der verlustbedingte Abschlag variiert dabei in Abhängigkeit 

der prognostizierten Verlustvortragsdauer. Durch dieses Vorgehen soll dem Umstand 

Rechnung getragen werden, dass Verlustunternehmen durch die erhöhten Abschreibun-

gen sowie die damit verbundene Senkung der Körperschaftsteuer erst dann profitieren, 

wenn diese bestehenden Verlustvorträge mit steuerpflichtigen Gewinnen verrechnet 

werden konnten. Zur Berücksichtigung der reformbedingten Investitionseffekte erhöhen 

wir abschließend in unserer Simulation die Neuinvestitionen in bewegliche Wirtschafts-

güter (und korrespondierend die Bilanzsumme) entsprechend der so ermittelten Inves-

titionseffekte.  

5. Datenbasis 

Grundlage unserer Berechnungen ist ein Paneldatensatz mit Finanzinformationen von 

deutschen Kapitalgesellschaften aus der Datenbank DAFNE des privaten Datenanbie-

ters Bureau van Dijk, wobei wir nur Daten aus nicht-konsolidierten Jahresabschlüssen 

verwenden. Basierend auf den Ausgangsdatensatz79 erfolgt eine weiterführende Aus-

wahl von Unternehmen. Die Eingrenzung erfolgt überwiegend anhand der Qualität und 

Verfügbarkeit der für die Mikrosimulation benötigten unternehmensindividuellen Infor-

mationen, sodass die abschließende Stichprobe 22.723 Kapitalgesellschaften enthält. 

Tabelle 4 gibt einen Überblick über die wichtigsten Kennzahlen der Gesellschaften un-

serer Stichprobe. Die Bilanzsumme der Kapitalgesellschaften unserer Stichprobe be-

trägt im Durchschnitt 144,76 Millionen Euro über die Jahre 2011 bis (maximal) 2020. 

Dabei weisen die Unternehmen eine durchschnittliche Eigen- und Fremdkapitalquote 

von 38,44 Prozent und 47,67 Prozent auf. In den hochgerechneten Jahresabschlussdaten 

deutscher Kapitalgesellschaften für das Jahr 2020 ergibt sich ein ähnlicher Anteil am 

 
78 Die Verlustvortragswahrscheinlichkeit des Unternehmens ermittelt wir in jedem Jahr aus dem Verhältnis der Anzahl der Simu-

lationsvorgänge der Monte-Carlo-Simulation, in welchen am Ende des Jahres ein Verlustvortrag besteht, zu den gesamten 

Simulationsvorgängen (j = 100). 
79 Der Ausgangsdatensatz enthält insgesamt 260.232 Beobachtungen von 40.676 Kapitalgesellschaften.  
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Eigen- und Fremdkapital an der Bilanzsumme von 32,4 Prozent und 50,5 Prozent. 

Auch der durchschnittliche Anteil von liquiden Mittel am Gesamtvermögen entspricht 

mit 5,31 Prozent näherungsweise dem Verhältnis der Bundesbankstatistik.80 Dement-

gegen weisen die Kapitalgesellschaften unserer Stichprobe im Durchschnitt eine höhere 

Anlagenintensität auf. 

Tabelle 4: Kennzahlen der Unternehmen im Datensatz  

 M ittelwert Standardabweichung 

Gewinn vor Steuern (in Mio. €) 60,50 24.000,00 

Bilanzsumme (in Mio. €) 144,76 1.890,29 

Eigenkapital (in Mio. €) 55,64 698,24 

Verbindlichkeiten (in Mio. €) 69,01 1.027,61 

Anlagevermögen (in Mio. €) 91,57 1.373,36 

Liquide Mittel (in Mio. €) 7,68 101,02 

Quelle: Eigene Berechnung auf Grundlage von DAFNE. 

In unserer Datengrundlage sind kleine Kapitalgesellschaften (Bilanzsumme kleiner 

sechs Millionen Euro) mit einem Anteil ca. 12,87 Prozent unterrepräsentiert, da mehr 

als 45 Prozent der Stichprobe eine Bilanzsumme größer 20 Millionen Euro vorweisen. 

Außerdem ist die Großzahl der Unternehmen in unserer Stichprobe dem verarbeitenden 

Gewerbe (6.515 der 22.723 Kapitalgesellschaften) und dem Handel (ca. 20 Prozent der 

Kapitalgesellschaften) zuzuordnen, welche sich auch in einer gesamtwirtschaftlichen 

Betrachtung als die umsatzstärksten Wirtschaftszweige kennzeichnen.81 Die meisten 

unbeschränkt steuerpflichtigen Kapitalgesellschaften sind basierend auf der Körper-

schaftsteuerstatistik 2015 dem Sektor der Erbringung von freiberuflichen, wissenschaft-

lichen und technischen Dienstleistungen, gefolgt vom Sektor des Handels, des Bauge-

werbes und des verarbeitenden Gewerbes, zuzuordnen.82 Die Unterrepräsentation des 

Dienstleistungssektors und Baugewerbes erscheint jedoch im Hinblick auf die Mehrheit 

größerer Kapitalgesellschaften in unserer Stichprobe plausibel.83 Das Gastgewerbe mit 

197 Kapitalgesellschaften stellt den am wenigsten repräsentierten Sektor dar, was sich 

jedoch auch als die umsatzschwächste Branche im Jahr 2021 kennzeichnet. Außerdem 

 
80 Vgl. Deutsche Bundesbank (2023). 
81 Vgl. Angaben zu Umsätzen nach Wirtschaftsbereichen 2021, abrufbar unter: https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-

Unternehmen/Unternehmen/_Grafik/_Interaktiv/unternehmensregister-umsatz.html. 
82 Vgl. Statistisches Bundesamt (2020), S. 18. 
83 Dies wird zusätzlich dadurch ersichtlich, dass der Dienstleistungssektor mit 258.259 unbeschränkt steuerpflichtigen Kapitalge-

sellschaften einen Gesamtbetrag der Einkünfte i.H.v. 23 Milliarden Euro aufweist, wohingegen der Wirtschaftszweig des verar-

beitenden Gewerbes mit 111.839 Kapitalgesellschaften Einkünfte von 42 Milliarden Euro erzielt im Jahr 2015 erzielt hat, vgl. 

Statistisches Bundesamt (2020), S. 10. 
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werden nur ca. zwölf Prozent der in dieser Branche tätigen Unternehmen in der Rechts-

form einer Kapitalgesellschaft geführt.84 

IV. Simulationsergebnisse  

6. Primäre Aufkommenseffekte und Entlastungswirkungen  

a) Übersicht 

Wir betrachten in diesem Abschnitt zunächst die unmittelbaren Auswirkungen auf die 

Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuerzahlungen der Stichprobenunternehmen, die 

sich aufgrund einer Absenkung des Körperschaftsteuersatzes, einer Beschleunigung der 

planmäßigen Abschreibung sowie der Einführung einer Investitionsprämie ergeben. 

Hierbei wird in einem ersten Schritt unterstellt, dass die Unternehmen ihr Investitions-

verhalten nicht anpassen. Wir vergleichen hierzu die (kumulierten und hochgerechne-

ten) Steuerzahlungen nach geltendem Recht mit den Steuerzahlungen bei Simulation 

der verschiedenen Reformszenarien, die einheitlich zum 1.1.2022 umgesetzt werden. 

Neben dem Gesamteffekt über den Simulationszeitraum (2022 bis 2027), der auch den 

fiskalischen Kosten entspricht, betrachten wir auch die zeitliche Struktur des Entlas-

tungseffekts sowie die Heterogenität des Entlastungseffekts in Abhängigkeit von der 

Branche und Unternehmensgröße. Wir verdeutlichen ferner, inwiefern das Ausmaß des 

jeweiligen Entlastungseffekts von der Ausgestaltung der steuerlichen Verlustverrech-

nung abhängt.  

b) Gesamteffekt der Entlastungsmaßnahmen 

In Tabelle 5 berichten wir zunächst die Gesamteffekte aus der Absenkung des Körper-

schaftsteuersatzes um fünf Prozentpunkte auf zehn Prozent, einer Beschleunigung der 

Abschreibungsverrechnung durch die degressive Abschreibung sowie der Einführung 

einer Investitionsprämie von 2,66 Prozent und 3,82 Prozent85. Hierbei differenzieren wir 

für jedes Reformszenario zwischen der kurzfristigen Entlastung in den beiden Jahren, 

die unmittelbar der Reform folgen (2022 und 2023), und der mittelfristigen Entlastung, 

die sich auf die folgenden vier Jahre bezieht (2024 bis 2027). Die Angaben beziehen 

sich in allen Fällen auf das (hochgerechnete) Gesamtaufkommen aus Körperschafts-

teuer und Gewerbesteuer aus der Besteuerung inländischer Kapitalgesellschaften.  

 
84 Vgl. Angaben zu den Umsatzsteuerpflichtigen und den steuerbaren Umsätze 2021, abrufbar unter: https://www-genesis.desta-

tis.de/genesis//online?operation=table&code=73311-0005&bypass=true&levelindex=0&levelid=1700055968552#abreadcrumb. 
85 Die Höhe der Investitionsprämie ergibt sich aus der Annahme einer Barwertäquivalenz zur Einführung einer degressiven Ab-

schreibung in Höhe von 25 Prozent (2,66 Prozent) oder 33 Prozent (3,82 Prozent). Für eine Erläuterung der Berechnung siehe 

Abschnitt II.3. 
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Die Ergebnisse in Tabelle 5 verdeutlichen zunächst, dass eine Körperschaftsteuersen-

kung um fünf Prozentpunkte (Reformszenario (1)) eine weitgehend proportionale Kür-

zung der Gesamtsteuerzahlungen der Kapitalgesellschaften bewirkt. So beträgt die Ent-

lastung kurzfristig und mittelfristig etwa 17,6 Prozent. Geringfügige Unterschiede sind 

auf ein im Zeitablauf leicht abweichendes Verhältnis von Körperschaftsteuer- zu Ge-

werbesteuerzahllast zurückzuführen.  

Tabelle 5: Gesamteffekt der Entlastungsmaßnahmen  

 

kurzfristige Entlastung 

(2022 – 2023) 

mittelfristige Entlastung 

(2024 – 2027) 

(1) Senkung des KSt-Satzes (10%) -17,55% -17,64% 

(2) Degressive AfA (25%) -2,04% -2,72% 

(3) Degressive AfA (33%) -3,02% -3,81% 

(4) Investitionsprämie (2,66%) -1,47% -1,26% 

(5) Investitionsprämie (3,82%) -2,11% -1,81% 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der simulierten Ergebnisse 

In Reformszenario (2) und (3) unterstellen wir die unbefristete Einführung einer (ma-

ximal) 25-prozentigen oder 33-prozentigen degressiven Abschreibung auf bewegliche 

Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die nach dem 1.1.2022 angeschafft werden. Im 

Unterschied zur Absenkung des Körperschafsteuersatzes ist die Entlastungswirkung 

dieser Maßnahme nicht linear. Aufgrund einer Beschränkung der Anwendung auf Neu-

investitionen entfaltet diese Maßnahme erst mit zeitlicher Verzögerung ihre volle Wir-

kung. So sinken die Steuerzahlungen in Folge einer 25-prozentigen degressiven Ab-

schreibung kurzfristig um 2,0 Prozent und mittelfristig um 2,7 Prozent. Die Entlas-

tungswirkung aufgrund einer 33-prozentigen degressiven Abschreibung ist kurzfristig 

um knapp 50 Prozent (3,0 Prozent) und mittelfristig um 40 Prozent stärker (3,8 Pro-

zent).  

Die Einführung einer Investitionsprämie wird in den Reformszenarien (4) und (5) si-

muliert. Dabei wurde die Höhe der Investitionsprämie so festgelegt, dass der barwertige 

Steuervorteil der degressiven Abschreibung als Prämie bei Durchführung der Investi-

tion gewährt wird und die Steuerzahlung in diesem Jahr mindert. Um die Wirkung der 

Investitionsprämie in Reinform – und ohne mittelbare Auswirkungen auf die Höhe der 

Abschreibungen zeigen zu können –, klammern wir in unseren Berechnungen eine Min-

derung der Anschaffungskosten um die Investitionsprämie aus.86 Nach den Ergebnissen 

 
86 Der Entwurf zum Wachstumschancengesetz sieht im Vergleich dazu eine entsprechende Minderung der Anschaffungskosten für 

die dort verankerte (Brutto)-investitionsprämie vor (vgl. Deutscher Bundestag (2023)). Legt man diese Form einer Ausgestaltung 

der Investitionsprämie zugrunde, ergibt sich eine im Barwert zur Einführung einer degressiven Buchwertabschreibung mit einem 

Abschreibungsprozentsatz von 25 Prozent äquivalente Investitionsprämie von 3,33 Prozent. Die zur Einführung einer degressiven 

Buchwertabschreibung mit einem Abschreibungsprozentsatz von 33 Prozent äquivalente Investitionsprämie beliefe sich auf 4,79 

Prozent. Eine Investitionsprämie von 3,33 Prozent unter der Berücksichtigung einer Minderung der Anschaffungskosten würde 
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in Tabelle 5 fällt die Entlastungswirkung dieser Maßnahme im Vergleich zur degressi-

ven Abschreibung insbesondere in der mittleren Frist deutlich geringer aus. Dieses Er-

gebnis ist auf den ersten Blick überraschend, insbesondere da die Investitionsprämie 

gegenüber der degressiven Abschreibung den Vorteil aufweist, dass sie auch Unterneh-

men in voller Höhe begünstigt, die steuerliche Verlustvorträge aufweisen und daher nur 

in begrenztem Maße von Abschreibungsvergünstigungen profitieren.87 Der Hauptgrund 

für die geringere Entlastung der Investitionsprämie in unseren Berechnungen liegt in 

der zeitlichen Befristung des Simulationszeitraums. Für die einzelne Investition be-

trachtet löst die Investitionsprämie einen einmaligen Effekt aus, während die degressive 

Abschreibung Steuervorteile in den ersten Jahren der Nutzungsdauer und Steuernach-

teile in den späteren Jahren hervorruft. Diese Nachteile werden in unseren Berechnun-

gen nicht vollumfänglich erfasst, da die Simulation im Jahr 2027 endet.  

c) Zeitliche Struktur der Entlastungseffekte 

Die im Zeitablauf bestehenden Wirkungsunterschiede zwischen der Investitionsprämie 

und der degressiven Abschreibung werden noch klarer erkennbar, wenn wir die Höhe 

der Steuerentlastung im Jahresvergleich betrachten.88 In Tabelle 6 berichten wir die 

jährliche Entlastung in den ersten sechs Jahren nach Umsetzung dieser Maßnahme. Es 

zeigt sich, dass für beide Abschreibungshöhen die volle Entlastungswirkung von 3,0 

Prozent (25-prozentige Abschreibung) und 4,1 Prozent (33-prozentige Abschreibung) 

vier Jahre nach der Einführung eintritt, während der kurzfristige Effekt im Jahr der 

Einführung nur etwas mehr als die Hälfte beträgt. Aufgrund der Beschränkung auf 

Neuinvestitionen braucht die degressive Abschreibung also einige Jahre, um ihre volle 

Wirkung zu entfalten. Eine derartige „Anschwungphase“ benötigt die Investitionsprä-

mie nicht, die eine im Zeitablauf weitgehend konstante Entlastung bewirkt.  

Tabelle 6: Entlastungseffekte in der zeitlichen Entwicklung  

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Degressive AfA (25%) -1,56% -2,52% -2,75% -2,96% -2,77% -2,40% 

Degressive AfA (33%) -2,38% -3,67% -3,90% -4,14% -3,85% -3,35% 

Investitionsprämie 

(2,66%) 
-1,47% -1,46% -1,24% -1,34% -1,26% -1,20% 

Investitionsprämie 

(3,82%) 
-2,12% -2,09% -1,78% -1,93% -1,81% -1,73% 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der simulierten Ergebnisse 

 
in unserem Modell eine kurzfristige Entlastung von 1,80 Prozent und eine mittelfristige Entlastung von 1,47 Prozent bewirken. 

Die Unterschiede zu den in Tabelle 5 berichteten Ergebnissen sind darauf zurückzuführen, dass die Folgewirkungen auf die 

Abschreibungen aufgrund des begrenzten Simulationszeitraums nicht vollständig erfasst werden.  
87 Wir unterstellen hier, dass für Unternehmen im Verlustfall die Investitionsprämie in einer Steuerrückzahlung resultiert. 
88 Da die Steuersatzsenkung eine lineare Kürzung der Körperschaftsteuerzahlung bewirkt und somit im Zeitablauf weitgehend 

konstante Wirkung aufweist, wird diese in Tabelle 6 nicht betrachtet.  
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Neben einer dauerhaften Ausweitung der Abschreibungsvorschriften besteht auch die 

Möglichkeit einer zeitlich begrenzten Verbesserung der Abschreibungsvorschriften, wie 

es die aktuellen gesetzlichen Vorschriften vorsehen. Ein möglicher Vorteil einer solchen 

temporären Entlastungsmöglichkeit kann sein, dass Investitionen in subventionierte 

Wirtschaftsgüter vorgezogen werden, um einen temporären Steuervorteil zu erhalten. 

Dementgegen könnte eine solche kurzfristige Maßnahme – insbesondere in Krisenzeiten 

– kontraproduktiv wirken. In konjunkturschwachen Zeiten haben Unternehmen nicht 

immer die notwendigen liquiden Mittel, um förderungsfähige Vermögensgegenstände 

vorzeitig anzuschaffen. Tabelle 7 berichtet die Entlastungseffekte einer temporären Ver-

längerung der degressiven Abschreibung von 25 Prozent um zwei Jahre und die Erhö-

hung der Abschreibung auf 33 Prozent für die Jahre 2022 und 2023. Es zeigt sich eine 

kurzfristige Entlastung in den Jahren, in welchen die vergünstigten Abschreibungsmög-

lichkeiten gelten, welche in einem Umkehreffekt drei und vier Jahre nach Auslauf der 

Entlastungsmaßnahmen resultiert. Da die Investitionsprämie einen Einmaleffekt aus-

löst, tritt ein derartiger Umkehreffekt bei dieser Maßnahme nicht ein. 

Tabelle 7: Entlastungseffekte einer temporären Anwendung der degressiven AfA bis 2023  

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Degressive AfA (25%) -1,56% -2,52% -1,37% -0,59% -0,01% 0,38% 

Degressive AfA (33%) -2,38% -3,67% -1,85% -0,69% 0,09% 0,55% 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der simulierten Ergebnisse 

d) Abhängigkeit der Entlastungseffekte von der steuerlichen Verlustverrechnung 

Die Entlastungswirkung der betrachteten Reformszenarien hängt in unterschiedlicher 

Art und Weise von der Ertragslage der Unternehmen und somit auch der steuerlichen 

Verlustverrechnung ab. Während Investitionsprämien unabhängig von diesen Einflüs-

sen wirken, entlasten Abschreibungsvergünstigungen und Steuersatzsenkungen insbe-

sondere Unternehmen, die über ein positives zu versteuerndes Einkommen verfügen. 

Diese Unterschiede sind für unsere Untersuchung besonders relevant, da wir die Wir-

kung steuerlicher Anreize zur Investitionsförderung im Anschluss an eine Wirtschafts-

krise betrachten, also einer Situation in welcher vergleichsweise viele Unternehmen 

steuerliche Verlustvorträge ausweisen.  

Der Gesetzgeber hat in Bezug auf die Verlustverrechnung von Kapitalgesellschaften im 

Rahmen der Corona-Krise vermehrt nachgebessert und zuletzt im Rahmen des Vierten 

Corona-Steuersoforthilfegesetz den Verlustrücktrag bei der Körperschaftsteuer von 
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zehn Millionen Euro auf zwei Jahre ausgeweitet89; bei der Gewerbesteuer ist ein Ver-

lustrücktrag unverändert nicht vorgesehen. Wir betrachten daher in diesem Abschnitt, 

wie die Entlastungswirkung der degressiven Abschreibung von der Dauer des Verlust-

rücktrags bei einer betragsmäßigen Beschränkung auf jeweils zehn Millionen Euro ab-

hängt und unterscheiden hierbei zwischen den Auswirkungen bei der Körperschafts-

teuer und den Auswirkungen bei der Gewerbesteuer.  

Im Gegensatz zum Ausgangsfall (Tabelle 5) ergeben sich stärkere Entlastungswirkun-

gen der degressiven Abschreibung bei gleichzeitiger Ausweitung des Verlustrücktrags. 

Es kommt durch die zusätzliche Verlustverrechnungsmöglichkeit im Rahmen der Kör-

perschaftsteuer zu einer weiteren Entlastung von bis zu 0,23 Prozentpunkten im Jahr 

2022 bzw. 0,27 Prozentpunkten im Jahr 2023. Noch stärker ausgeprägt sind die Unter-

schiede bei der Gewerbesteuer. Während die Entlastungswirkung der degressiven Ab-

schreibung im geltenden Recht, also ohne Verlustrücktrag, deutlich hinter der prozen-

tualen Entlastung bei der Körperschaftsteuer zurückbleibt, verringern sich diese Un-

terschiede mit zunehmender Ausweitung des Verlustrücktrags bei beiden Steuern. 

Durch die Einführung eines zweijährigen Verlustrücktrags ergibt eine zusätzliche Ent-

lastung von 0,20 Prozentpunkten (25-prozentige AfA) bzw. 0,33 Prozentpunkten (33-

prozentige AfA) für das Jahr 2022 und 0,19 Prozentpunkte bzw. 0,30 für das Jahr 2023. 

Wird der Verlustrücktrag auf drei Jahre erweitert, werden Unternehmen um weitere 

0,08 Prozentpunkte bzw. 0,11 Prozentpunkte im Jahr 2022 entlastet.  

Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass die Einführung oder betragsmäßige Erhöhung der 

Abschreibungsraten mit zeitgleicher Erweiterung der Verlustverrechnungsmöglichen 

für Unternehmen in den Zeiten nach der Krise die stärksten Entlastungsmöglichkeiten 

bietet. Die Möglichkeit einer beschleunigten Abschreibung ergibt insbesondere dann 

Sinn, wenn für Unternehmen zugleich die Möglichkeit besteht, die damit verbundene 

Betriebsausgabe zum Abzug zu bringen. Ist dies aufgrund von Einschränkungen der 

Verlustverrechnung nicht oder nur zum Teil möglich, so laufen die steuerlichen Entlas-

tungswirkungen bei Unternehmen teilweise ins Leere. 

 

 

 

 

 
89 Viertes Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (Viertes Corona-Steuerhilfege-

setz) vom 19. Juni 2022, BStBl. I 2022, S. 911. 
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Tabelle 8: Entlastungseffekte unter Berücksichtigung zusätzlicher Ausweitung de s Verlust-

rücktrags 

 Körperschaftsteuer Gewerbesteuer 

 2022 2023 2022 2023 

Degressive AfA (25%)     

   Geltendes Recht90 -1,63% -2,59% -1,49% -2,43% 

   VR: 2 Jahre -1,74% -2,73% -1,69% -2,62% 

   VR: 3 Jahre -1,78% -2,77% -1,77% -2,68% 

Degressive AfA (33%)     

   Geltendes Recht -2,48% -3,78% -2,26% -3,54% 

   VR: 2 Jahre -2,66% -3,99% -2,59% -3,84% 

   VR: 3 Jahre -2,71% -4,05% -2,70% -3,92% 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der simulierten Ergebnisse 

Gerade bei einem nur kurzen Verlustrücktragszeitraum führt dieser Umstand dazu, 

dass die Wirksamkeit einer degressiven Abschreibung als Investitionsfördermaßnahme 

in oder nach einer Unternehmenskrise maßgeblich auch vom Umsetzungszeitpunkt ab-

hängt. Der deutsche Gesetzgeber hat bereits im Rahmen der Corona-Pandemie erkannt, 

dass Unternehmen in Krisensituationen zeitnah entlastet werden sollten und führte 

mithilfe des Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz91 die Möglichkeit einer 25-prozentigen 

Abschreibung auf bewegliche Wirtschaftsgüter bereits im Jahr 2020 ein. Diese zeitnahe 

Umsetzung war sinnvoll, da sie es den Unternehmen ermöglicht hat, höhere Abschrei-

bungen über den Rücktrag von Verlusten in Vor-Krisenjahre wirksam werden zu lassen 

(auch wenn der Verlustrücktrag hier noch auf ein Jahr beschränkt war). Wir verdeut-

lichen diesen Zusammenhang und betrachten in Tabelle 9 den Effekt, den eine zusätz-

liche Ausweitung der degressiven Abschreibung im Jahr 2020 auf 33 Prozent bewirkt 

hätte und vergleichen diesen Effekt mit der unterschiedlichen Wirkung einer 25- und 

33-prozentigen Abschreibung bei Umsetzung im Jahr 2022. Unsere Ergebnisse zeigen, 

dass die zusätzliche Entlastungswirkung im Jahr 2020 1,19 Prozentpunkte betragen 

hätte, während sich diese Differenz bei Umsetzung im Jahr 2022 lediglich auf 0,82 

Prozentpunkte beläuft (2,38 vs. 1,56 Prozent, vgl. Tabelle 6). Im Folgejahr sind die 

Unterschiede etwas geringer. 

 

 

 
90 Das geltende Recht unterstellt für die Körperschaftsteuer einen einjährigen Verlustrücktrag von zehn Millionen Euro für die 

Jahre 2020 und 2021 und in den sonstigen Jahren einen einjährigen Verlustrücktrag von einer Million Euro. Für Zwecke der 

Gewerbesteuer wird entsprechend dem geltenden Recht kein Verlustrücktrag unterstellt.  
91 Zweites Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (Zweites Corona-Steuerhilfege-

setz) vom 29. Juni 2020, BStBl. I 2020, S. 1512. 
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Tabelle 9: Effekte bei Erweiterung der degressiven Abschreibung im Hauptkrisenjahr 

(2020)  

 t0 t1 

Entlastungswirkung einer degressiven AfA bei Umsetzung im Jahr 2022 (t0) 

Degressive AfA (25%) -1,56% -2,52% 

Degressive AfA (33%) -2,38% -3,67% 

Differenz -0,82% -1,15% 

Entlastungswirkung einer degressiven AfA bei Umsetzung im Jahr 2020 (t0) 

Degressive AfA (25%) 0,00% 0,00% 

Degressive AfA (33%) -1,19% -1,33% 

Differenz -1,19% -1,33% 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der simulierten Ergebnisse 

e) Branchen- und größenabhängige Verteilung des Entlastungseffekts  

Die Wirkungsweise von Abschreibungsvorschriften und Investitionsprämien ist abhän-

gig von der Investitionstätigkeit der Unternehmen sowie den Anschaffungskosten der 

neu angeschafften Wirtschaftsgüter. Der Umfang von Investitionen in (bewegliche) Gü-

ter des Anlagevermögens kann daher zwischen Branchen variieren und in Abhängigkeit 

der Größe der Unternehmen unterschiedlich ausfallen. Wir untersuchen daher zusätz-

lich die branchen- und größenspezifische Wirkung der Reformoptionen. Es zeigt sich, 

dass insbesondere die Wasserversorgungs- und Energieversorgungsbranche mit einer 

Entlastung zwischen 10,86 und 15,20 Prozent sowie 7,81 Prozent und 11,10 Prozent 

am meisten von einer Beschleunigung der Abschreibungsverrechnung profitieren. Ins-

gesamt verdeutlichen die Ergebnisse die zu erwartende Heterogenität in der Wirkungs-

weise von Abschreibungsvergünstigungen. Insbesondere Branchen oder Unternehmen 

mit einem hohen Anteil von beweglichen Anlagevermögen und einer hohen Rentabilität 

profitieren von einer zusätzlichen Abschreibungsmöglichkeit, wohingegen Verlustunter-

nehmen oder Gesellschaften mit überwiegend nicht-beweglichen Wirtschaftsgütern im 

Anlagevermögen weniger stark entlastet werden. So zeigt sich in Tabelle 10 die ge-

ringste Entlastung in der Immobilienbranche (hier: Grundstücks- und Wohnungswesen) 

mit Steuerminderungen von weniger als einem Prozent.  

Zusätzlich zeigt sich, dass große Unternehmen (Bilanzsumme > 20 Millionen Euro) am 

wenigsten von den Abschreibungsvergünstigungen profitieren. Eine mögliche Erklärung 

für dieses Ergebnis ist ein im Durchschnitt geringeres Wachstum bereits sehr großer 

Unternehmen. Die geänderten Abschreibungsvorschriften entfalten dementgegen ihre 

größte Wirkung bei mittelgroßen Unternehmen.  
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Eine Investitionsprämie begünstigt grundsätzlich Unternehmen derselben Branche und 

Größenklasse, da auch hier die Vermögensstruktur und Investitionshöhe ein maßgebli-

cher Einflussfaktor ist. Im Einzelfall ergeben sich allerdings deutliche Unterschiede in 

der relativen Vorteilhaftigkeit von Abschreibungsvergünstigung und Investitionsprä-

mie, was in der unterschiedlichen Relevanz der Ertragslage begründet liegen sollte. Ein 

Beispiel hierfür ist die Verkehrsbranche, welche im Vergleich zu anderen Branchen 

überdurchschnittlich stark von einer Investitionsprämie profitieren würde.  

Tabelle 10: Entlastungseffekte nach W irtschaftszweigen und Unternehmensgröße (Körper-

schaftsteuer)  

 Degressive AfA  Investitionsprämie  

 
25% 33% 2,66% 3,82%  

Branchenabhängige Effekte  

Verarbeitendes Gewerbe -2,53% -3,60% -1,27% -1,82%  

Energieversorgung -7,81% -11,10% -3,77% -5,42%  

Wasserversorgung -10,86% -15,20% -5,20% -7,47%  

Baugewerbe -2,53% -3,62% -1,19% -1,70%  

Handel -1,65% -2,35% -0,76% -1,10%  

Verkehr und Lagerei -6,34% -8,78% -4,19% -6,03%  

Gastgewerbe -3,39% -4,86% -1,61% -2,31%  

Information und Kommunikation -1,77% -2,52% -0,96% -1,38%  
Finanz- und Versicher-

ungsdienstleistung 
-1,24% -1,77% -0,70% -1,01%  

Grundstücks- und Wohungswesen -0,55% -0,79% -0,27% -0,38%  

Sonstiges -1,99% -2,83% -1,12% -1,61%  

Größenabhängige Effekte  

Bilanzsumme < 6 Mio. Euro -2,88% -4,13% -1,40% -2,02% 

6 Mio. Euro < Bilanzsumme < 20 Mio. 

Euro 
-3,54% -5,03% -1,74% -2,50% 

Bilanzsumme > 20 Mio. Euro -2,25% -3,19% -1,20% -1,73% 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der simulierten Ergebnisse 

Vergleichbare Unterschiede treten bei einer Steuersatzsenkung nicht auf, welche eine 

gleichmäßige prozentuale Entlastung aller Unternehmen bewirkt. Es muss allerdings 

darauf hingewiesen werden, dass eine Steuersatzsenkung lediglich profitable Unterneh-

men entlastet.  
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7. Investitionswirkungen und sekundäre Aufkommenseffekte  

Steuern beeinflussen durch Kapitalkosten die Investitionsentscheidungen von Unter-

nehmen. Steuerreformen können entsprechende Anreize setzen, um Investitionen in be-

stimmte Wirtschaftsgüter zu erhöhen. Aus diesem Grund analysieren wir in diesem 

Abschnitt zusätzlich die Effekte aus der Anpassung der steuerlichen Abschreibungsvor-

schriften, der Senkung des Körperschaftsteuersatzes und der Einführung einer Investi-

tionsprämie auf die Investitionshöhe und die damit verbundene Konsequenz für das 

Steueraufkommen.  

Bei der Investitionsentscheidung von Unternehmen können aus finanzieller Sicht ver-

schiedene Faktoren eine Rolle spielen. Diese kann einerseits durch unternehmensindi-

viduelle Gegebenheiten, wie z.B. das Bestehen eines Verlustvortrages oder Finanzie-

rungsmöglichkeiten bedingt, und anderseits durch gesamtwirtschaftliche Bedingungen, 

wie das Zinsniveau oder Inflation bestimmt sein. Durch den von uns gewählten Ansatz 

einer dynamischen Mikrosimulation bilden wir die Verhaltensanpassungen weitestge-

hend unternehmensindividuell ab. Wir berücksichtigen dabei insbesondere die Vermö-

gensstruktur und die (erwartete) Ertragslage der Stichprobenunternehmen. Unterneh-

men, die keinen Gewinn erzielen, können von den Vorteilen der Abschreibungserleich-

terungen nicht sofort profitieren, da diese nur dann wirksam werden, wenn die Gewinne 

größer sind, als die durch eine beschleunigte Abschreibung steigenden Aufwendungen.92  

Tabelle 11 verdeutlicht zunächst die Gesamthöhe der durch die jeweilige Reform aus-

gelösten Zusatzinvestitionen. Wir betrachten dabei den Anstieg der hochgerechneten 

Bilanzsummen unserer Stichprobenunternehmen, der für eine beschleunigte Abschrei-

bung, eine Steuersatzsenkung und die Einführung einer Investitionsprämie prognosti-

ziert wird.93 Hier zeigt sich bei einer Gegenüberstellung der Wirkungen einer beschleu-

nigten Abschreibung mit der Wirkung einer Investitionsprämie ein vergleichbarer An-

stieg im Reformjahr. Deutlich wird aber auch, dass die Wirkung der Investitionsprämie 

am Ende des Betrachtungszeitraums im Jahr 2027 nahezu doppelt so hoch ist, wie die 

Wirkung einer beschleunigten Abschreibung. Die Unterschiede in der Wirkungsweise 

lassen sich durch die nicht vollständige Entfaltung des marginalen Effektes der Inves-

titionswirkungen bei Verlustunternehmen und die sich über die Zeit verlierende Wir-

kung einer beschleunigten Abschreibung erklären. Die Senkung des Körperschaftsteu-

 
92 Für eine genauere Erläuterung des methodischen Ansatzes zur Abbildung der Sekundäreffekte siehe Abschnitt III.1. 
93 Im Rahmen der folgenden Darstellungen betrachten wir Investitionsprämien, die in Form barwertäquivalenter Zuschüsse geleistet 

werden. Ist zur Finanzierung dieser Maßnahme ein Abzug der Bruttoinvestitionsprämie von den Anschaffungs- oder Herstel-

lungskosten vorgesehen, entsprechen sich die Investitionswirkungen der Abschreibungsvergünstigung und Bruttoinvestitionsprä-

mie weitgehend; die Investitionsprämie begünstigt allerdings auch Unternehmen, die die höheren Abschreibungsbeträge nicht 

erwirtschaften, Verluste erzielen oder vortragen. 
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ersatzes führt zu einem im Vergleich zu den anderen Reformoptionen geringeren An-

stieg in den Unternehmensinvestitionen, insbesondere, wenn man berücksichtigt, dass 

der primäre Entlastungseffekt dieser Maßnahme deutlich oberhalb der Entlastung bei 

den übrigen Maßnahmen liegt. Der Grund liegt in einem geringeren Kapitalkostenef-

fekt, der sich insbesondere daraus ergibt, dass die Steuersatzsenkung – im Unterschied 

zu den übrigen Maßnahmen – in ihrer Wirkung gerade nicht auf Neuinvestitionen be-

schränkt ist.  

Tabelle 11: Entwicklung der Bilanzsumme aufgrund der Berücksichtigung von Investiti-

onseffekten 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Senkung des KSt-Satzes 

(10 %) 
0,32% 0,65% 0,98% 1,31% 1,65% 2,00% 

Degressive AfA (25%) 0,40% 0,72% 0,99% 1,20% 1,37% 1,51% 

Degressive AfA (33%) 0,57% 1,03% 1,41% 1,71% 1,96% 2,16% 

Investitionsprämie (2,66 

%) 
0,44% 0,90% 1,35% 1,82% 2,29% 2,76% 

Investitionsprämie (3,82 

%) 
0,64% 1,29% 1,95% 2,63% 3,31% 4,02% 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der simulierten Ergebnisse 

In Tabelle 12 betrachten wir die mittelbaren Aufkommenswirkungen dieser Zusatzin-

vestitionen. Hierzu stellen wir in Tabelle 12 die Entlastungswirkungen der unterschied-

lichen Reformoptionen unter der Berücksichtigung von Sekundäreffekten dar. Im Ver-

gleich zu den Primärwirkungen (Tabelle 5) steigt die kurzfristige Entlastung durch die 

verbesserten Abschreibungsmöglichen von 2,04 Prozent oder 3,02 Prozent (Tabelle 5) 

marginal auf 2,10 Prozent oder 3,72 Prozent an und sinkt mittelfristig von 2,72 Prozent 

und 3,81 Prozent auf 1,92 Prozent oder 3,05 Prozent ab. Dieser – auf den ersten Blick 

überraschende Effekt – lässt sich damit begründen, dass die steuerliche Abschreibung 

die (Brutto-)Investitionsrendite in den frühen Jahren der Nutzungsdauer übersteigt, 

und somit zusätzliche Investitionen kurzfristig mit einem Rückgang der steuerlichen 

Einkommen verbunden sind. Mittel- bis langfristig kompensiert sich dieser Effekt, so-

dass im Jahr 2027 die Entlastungwirkung der degressiven Abschreibung unter Berück-

sichtigung von Investitionswirkungen um 1,38 (25-prozentige AfA) oder 1,79 Prozent-

punkte (33-prozentige AfA) geringer ausfällt im Vergleich zu den Primäreffekten. Zu-

sätzlich verdeutlichen die Ergebnisse auch, dass die Aufkommenswirkung der Körper-

schaftsteuersenkung von fünf Prozentpunkten kurz- und mittelfristig nicht annähernd 

durch zusätzliche Investitionen gegenfinanziert werden kann und im Vergleich zu den 

anderen Entlastungsmöglichkeiten auch insgesamt einen geringeren Effekt aufzeigt. Zu-
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sätzlich wird ersichtlich, dass die Einführung einer Investitionsprämie unter der Be-

rücksichtigung der Verhaltensanpassung kurzfristig für Entlastungen sorgt, sich jedoch 

bereits mittelfristig ein Umkehreffekt zeigt.  

Tabelle 12: Entlastungswirkung unter der Berücksichtigung von Investitionseffekten  

 

kurzfristige Entlastung 

(2022 – 2023) 

mittelfristige Entlastung 

(2024 – 2027) 

(1) Senkung des KSt-Satzes (10%) -17,10% (-17,55%) -16,31% (-17,64%) 

(2) Degressive AfA (25%) -2,10% (-2,04%) -1,92% (-2,72%) 

(3) Degressive AfA (33%) -3,72% (-3,02%) -3,05% (-3,81%) 

(4) Investitionsprämie (2,66%) -1,53% (-1,47%) 0,20% (-1,26%) 

(5) Investitionsprämie (3,82%) -2,70% (-2,11%) -0,15% (-1,81%) 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der simulierten Ergebnisse 

Hinweis: Primäreffekte kursiv in Klammern.  

Tabelle 13 berichtet zusätzlich die Aufkommenseffekte unter Berücksichtigung von Se-

kundäreffekten jahresweise, wodurch die zeitliche Struktur der Entlastungswirkung der 

Investitionsprämie im Vergleich zu den Abschreibungsbegünstigungen nochmals deut-

lich wird. Insbesondere wird deutlich, dass die Einführung der Investitionsprämie fünf 

Jahre nach der Umsetzung (2027) bereits mit deutlichen Aufkommenszuwächsen ver-

bunden wäre. 

In den bisherigen Berechnungen wurde unterstellt, dass Unternehmen Anreize aufgrund 

von Abschreibungsvergünstigungen oder Investitionsprämien grundsätzlich in gleichem 

Ausmaß in ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen, also auf eine äquivalente 

Kapitalkostenreduktion beider Maßnahmen in gleichem Ausmaß reagieren. Dieses ist 

allerdings nicht notwendiger Weise der Fall. Auf der einen Seite ist die Entlastungs-

wirkung der Investitionsprämie direkter und für die Unternehmen somit grundsätzlich 

einfacher wahrzunehmen. Auf der anderen Seite muss diese Maßnahme beantragt wer-

den, was gerade für kleine Unternehmen ein Hindernis darstellen kann. Ferner ist diese 

Maßnahme vergleichsweise neu und könnte auch aus diesem Grund von Unternehmen 

weniger stark wahrgenommen werden. 

Wir verdeutlichen das Ausmaß einer stärkeren oder schwächeren Wahrnehmung der 

Investitionsprämie auf die Aufkommenswirkungen in Tabelle 14. Dabei unterstellen wir 

alternativ einen um zehn Prozent höheren oder niedrigen marginalen Effekt. Unter-

schiede ergeben sich insbesondere mittel- bis langfristig. So schwankt die Prognose der 

Aufkommenswirkung der Investitionsprämie für das Jahr 2027 in Abhängigkeit von der 

unterstellten Wahrnehmung zwischen + 0,8 Prozent und + 1,25 Prozent.  
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Tabelle 13: Effekte im zeitlichen Ablauf unter der Berücksichtigung von Investitionseffek-

ten (Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer) 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Degressive AfA (25%)       

Primäreffekt (in %) -1,56% -2,52% -2,75% -2,96% -2,77% -2,40% 

Primär-und Sekundäreffekt (in 

%) 
-1,62% -2,57% -2,50% -2,38% -1,79% -1,02% 

Degressive AfA (33%)       

Primäreffekt (in %) -2,38% -3,67% -3,90% -4,14% -3,85% -3,35% 

Primär-und Sekundäreffekt (in 

%) 
-3,02% -4,42% -4,11% -3,76% -2,76% -1,56% 

Investitionsprämie 2,66 %        

Primäreffekt (in %) -1,47% -1,46% -1,24% -1,34% -1,26% -1,20% 

Primär-und Sekundäreffekt (in 

%) 
-1,76% -1,30% -0,50% -0,15% 0,43% 1,02% 

Investitionsprämie 3,82 %        

Primäreffekt (in %) -2,12% -2,09% -1,78% -1,93% -1,81% -1,73% 

Primär-und Sekundäreffekt (in 

%) 
-3,03% -2,38% -1,17% -0,69% 0,18% 1,06% 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der simulierten Ergebnisse 

Tabelle 14: Entlastungswirkung der Investitionsprämie mit marginalen Effekten -/+ 10% 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Investitionsprämie (2,66 %) 

(1) Marginaler Effekt -1,76% -1,30% -0,50% -0,15% 0,43% 1,02% 

(2) Marginaler Effekt + 10 % -1,79% -1,28% -0,43% -0,04% 0,60% 1,25% 

(3) Marginaler Effekt - 10 % -1,73% -1,31% -0,58% -0,27% 0,26% 0,80% 

Investitionsprämie (3,82 %) 

(4) Marginaler Effekt -3,03% -2,38% -1,17% -0,69% 0,18% 1,06% 

(5) Marginaler Effekt + 10 % -3,12% -2,41% -1,11% -0,57% 0,38% 1,34% 

(6) Marginaler Effekt - 10 % -2,93% -2,34% -1,23% -0,81% -0,01% 0,78% 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der simulierten Ergebnisse 

Einen Anhaltspunkt für die tatsächliche Wahrnehmung der Investitionsprämie (relativ 

zur Abschreibungsvergünstigung) liefert eine aktuelle Umfrage von Heinemann-Heile, 

Maiterth und Sureth-Sloane (2023) unter deutschen Unternehmen. Nach den Ergebnis-

sen dieser Umfrage haben Unternehmen bei Wahlmöglichkeit zwischen einer Investiti-

onsprämie von zehn Prozent und einer degressiven Abschreibung von 30 Prozent eine 

nur geringfügige Präferenz für die Investitionsprämie.94 Die tatsächliche Entlastungs-

wirkung dieser beiden Maßnahmen ist allerdings nicht äquivalent, sondern im Falle der 

 
94 Vgl. Heinemann-Heile, Maiterth und Sureth-Sloane (2023), S. 19. 
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zehnprozentigen Investitionsprämie deutlich höher. Dieses Ergebnis kann darauf hin-

deuten, dass Unternehmen die tatsächliche Entlastungswirkung der Investitionsprämie 

unterschätzen. 

8. Einordnung der Ergebnisse 

Wir vergleichen in den vorangehenden Abschnitten die unmittelbaren Entlastungswir-

kungen und Investitionswirkungen einer degressiven Abschreibung, einer Investitions-

prämie sowie einer Steuersatzsenkung. Diese Ergebnisse hängen in Teilen auch von 

getroffenen Modellannahmen ab, die in diesem Abschnitt noch einmal offengelegt wer-

den sollen.  

Die Höhe der Investitionsprämie wird in diesem Beitrag grundsätzlich so gewählt, dass 

diese Maßnahme kapitalkostenäquivalent zur degressiven Abschreibung wirkt. Dabei 

hat sie die Form eines Zuschusses. In einer weiteren Anwendung wurde daneben die 

Form einer die Anschaffungs- oder Herstellungskosten mindernden Zulage analysiert, 

für die ebenfalls auf Äquivalenz geachtet wurde. Vor diesem Hintergrund erscheint es 

überraschend, dass die degressive Abschreibung über den gesamten Simulationszeit-

raum eine deutlich höhere Entlastung bewirkt. Diese Unterschiede sind insbesondere 

auf die zeitliche Befristung des Simulationszeitraums zurückzuführen. Beschleunigte 

Abschreibung bewirken kurzfristig eine Entlastung, erzeugen allerdings einen Umkehr-

effekt in der zweiten Hälfte der steuerlichen Nutzungsdauer. Dieser Umkehreffekt 

kommt in unseren Berechnungen nicht vollumfänglich zum Tragen, da die Simulation 

sechs Jahre nach der unterstellten Reform (Ende des Jahres 2027) endet.  

Ferner verdeutlichen unsere Ergebnisse, dass die Investitionswirkungen einer Steuer-

satzsenkung im Vergleich zu den anderen beiden Maßnahmen gering ausfallen, insbe-

sondere vor dem Hintergrund der starken unmittelbaren Entlastungswirkung der Steu-

ersatzsenkung. Dieser Effekt ist darauf zurückzuführen, dass Abschreibungen und In-

vestitionsprämien den Steuerterm der Kapitalkosten im Vergleich zur Steuersatzsen-

kung stärker mindern und über den empirisch ermittelten Zusammenhang von Kapi-

talkosten und Investitionsquote die simulierten Investitionsausgaben stärker erhöhen. 

Mögliche Zusatzinvestitionen aufgrund der freiwerdenden Liquidität bleiben unberück-

sichtigt. Sie würde bedeuten, dass Investitionen durchgeführt werden, die ihre Kapital-

kosten nicht decken. Ferner soll nicht unerwähnt bleiben, dass weitere Verhaltensreak-

tionen aufgrund der Steuersatzsenkung, beispielsweise in Form von geringeren Gewinn-

verlagerungen oder Auswirkungen auf die Standortwahl, hier ebenfalls unberücksichtigt 

bleiben.  
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V. Fazit  

Wir analysieren in diesem Beitrag die fiskalischen und ökonomischen Wirkungen, die 

sich aus einer Absenkung des Körperschafsteuersatzes um fünf Prozentpunkte, der dau-

erhaften Einführung einer degressiven Abschreibung auf bewegliche Wirtschaftsgüter 

und die Einführung einer hierzu äquivalent ausgestalteten Investitionsprämie ergeben 

würden. Für die verschiedenen Maßnahmen wird eine Umsetzung zum 1.1.2022 unter-

stellt, so dass unsere Ergebnisse Aufschluss darüber geben, wie sie im Anschluss an eine 

Wirtschaftskrise wirken.  

Unsere Ergebnisse zeigen, dass in Bezug auf Kapitalgesellschaften die steuerliche Ent-

lastung, die mit einer Absenkung des Körperschaftsteuersatzes verbunden ist, die kor-

respondierenden Entlastungen aufgrund der Einführung einer degressiven Abschrei-

bung oder Investitionsprämie mehrfach übersteigt und das Steueraufkommen entspre-

chend kürzt. Dabei bleibt unberücksichtigt, dass eine Verbesserung der Abschreibungs-

bedingungen und die Einführung einer Investitionsprämie rechtsformunabhängig ent-

lasten. Andererseits ist die Investitionswirkung einer Steuersatzsenkung vergleichsweise 

gering, da Steuersatzsenkungen die Kapitalkosten weniger stark senken als Abschrei-

bungsvergünstigungen und Investitionsprämien. Dieser Unterschied ist insbesondere 

darauf zurückzuführen, dass sich die Entlastungswirkung der Steuersatzsenkung auf 

das gesamte Unternehmen erstreckt, i.e., nicht auf Neuinvestitionen beschränkt ist.  

Unterschiede ergeben sich ferner in Bezug auf die Verteilung der Entlastungseffekte. 

Während eine Steuersatzsenkung grundsätzlich zu einer proportionalen Entlastung aller 

Kapitalgesellschaften führt, begünstigen Abschreibungserleichterungen und Investiti-

onsprämien insbesondere Unternehmen, die sich durch einen hohen Anteil beweglicher 

Wirtschaftsgüter auszeichnen und ein überdurchschnittlich hohes Wachstum aufwei-

sen. Im Vergleich zur Investitionsprämie hängt die Entlastungswirkung der Abschrei-

bungserleichterung in einem nicht unerheblichen Maße von der Ausgestaltung der steu-

erlichen Verlustverrechnung ab.  

Vor diesem Hintergrund entscheidet sich die Wahl zwischen Steuersatzsenkung und 

Kürzung der Bemessungsgrundlage durch Einführung einer degressiven Abschreibung 

oder Investitionsprämie am Ziel, das mit diesen Maßnahmen verfolgt wird. Steht die 

steuerliche Entlastung der Unternehmen im Vordergrund, um in Bezug auf die steuer-

liche Belastung unternehmerischer Gewinne vor allem internationale Wettbewerbsfä-

higkeit herzustellen, ist in Bezug auf Kapitalgesellschaften die Absenkung des Körper-

schaftsteuersatzes das Mittel der Wahl, wenn profitable Unternehmen im Blickfeld ste-

hen, Diese Absenkung des Körperschaftsteuersatzes ist aber kein Instrument der kurz-

fristigen Liquiditätshilfe in Krisenzeiten – hier entfalten großzügige Möglichkeiten einer 
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steuerlichen Verlustverrechnung bessere Dienste,95 halten aber auch wenig widerstands-

fähige Unternehmen „am Leben“.96  

Sollen Investitionen am Standort Deutschland gefördert werden, sind die Einführung 

einer degressiven Abschreibung oder Investitionsprämie wirksamer. Die Investitions-

wirkungen beider Maßnahmen entsprechen sich grundsätzlich, wenn die Investitions-

prämie von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzuziehen ist und in einer Höhe 

gewährt wird, die dem Barwert der Abschreibungsvergünstigung entspricht. Die Inves-

titionsprämie begünstigt allerdings auch Unternehmen, die höhere Abschreibungsbe-

träge nicht erwirtschaften können, Verluste erzielen oder solche vortragen. Wird auf 

den Abzug der Investitionsprämie von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten ver-

zichtet, kann die barwertäquivalente Investitionsprämie kleiner ausfallen. Es entfällt 

dann auch der „Nachholeffekt“, der sich mit einer Kürzung der Abschreibungsbeträge 

in den Folgejahren einstellt, so dass die Investitionswirkung eines geringeren Zuschusses 

kleiner, im Vergleich zur Abschreibungsbegünstigung aber nachhaltiger ist. Investiti-

onsprämien, die über den Barwertvorteil der Einführung einer degressiven Abschrei-

bung deutlich hinausgehen, wie dies im Wachstumsbeschleunigungsgesetz97 in Bezug 

auf Klimaschutzinvestitionen vorgesehen ist, senken die Kapitalkosten im größeren 

Maße, entlasten und führen zu höheren Einbußen beim Steueraufkommen pro inves-

tiertem Euro. Für die Investitionswirkung großer Änderungen des Steuerterms der Ka-

pitalkosten fehlt aber die empirische Evidenz. 

  

 
95 Vgl. Koch und Langenmayr (2020). 
96 Vgl. Bethmann, Jacob und Müller (2018). 
97 Vgl. Deutscher Bundestag (2023). 
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